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Heidi Friedrich unterhielt in der Schulaula

Foto: Johannes Michel

25+1 Jahre feiert unsere Gemeindebücherei in diesem Jahr.
Ein Highlight war der Kabarett-Abend mit Heidi Friedrich.

Mehr dazu auf unserer Panoramaseite.

Außerdem haben wir Fotos von der Kirchweih Lauf für Sie …
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INFOTAFEL
Öffnungszeiten im Rathaus
Mo/Di/Do/Fr:  ...............................................  08:00 - 12:00 Uhr
Mi:  ...............................................................  07:00 - 12:00 Uhr
Mo:  ..............................................................  14:00 - 18:00 Uhr
Wir sind auch außerhalb dieser Zeiten für Sie da. Vereinbaren 
Sie bitte Ihren persönlichen Gesprächstermin.

Telefonnummern ............................. Durchwahlnummern
Infothek/Vermittlung .................................. 0 95 47/8 79-0
Telefax .............................................................0 95 47/8 79-99

Geschäftsleitung, Bürgermeisteramt
Frau Senger  ........................................................... 8 79-11
Frau Bogdan  .......................................................... 8 79-14
Herr Müller-Hoehne  ............................................... 8 79-13

Melde- und Passwesen, Standesamt, Ordnungs- und 
Gewerbewesen, Friedhofsverwaltung
Frau Wiemann  ....................................................... 8 79-17
Herr Engelke  .......................................................... 8 79-18
Frau Förner, Frau Freitag  ....................................... 8 79-19

Bauverwaltung
Herr Einwag  ........................................................... 8 79-12
Herr Dillig  ............................................................... 8 79-25

Kasse, Gemeindesteuern und Archivwesen
Herr Meißl  .............................................................. 8 79-20
Frau Büttner  ........................................................... 8 79-21

Kämmerei, Finanzverwaltung
Herr Helmreich  ...................................................... 8 79-26
Herr Eichhorn  ........................................................ 8 79-28
Herr Stöhr  .............................................................. 8 79-27

E-Mail:
Rathaus: ..........................................poststelle@zapfendorf.de
Standesamt: .................................standesamt@zapfendorf.de
Mitteilungsblatt Redaktion: .............. redaktion@zapfendorf.de
Homepage: ................................................www.zapfendorf.de

Kommunale Verkehrsüberwachung
Telefon ...........................................................0 95 47/87 24 48
Telefax ...........................................................0 95 47/87 24 52
E-Mail: ....................... verkehrsueberwachung@zapfendorf.de

Notdienste
Polizei .................................................................................110
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt ...................................112
Giftnotruf ...............................................................0 89/1 92 40
Ärztlicher Bereitschaftsdienst ......................................116 117
(weiter Informationen, s. Bereitschaftsdienste)
Wasserrohrbruch ...........................................01 70/7 93 61 06
Strom bei Störung ........................................09 41/28 00 33 66
Gas bei Störung ..........................................09 41/28 00 33 55
Abwasserbeseitigung ....................................01 60/3 05 13 02

Gemeindebücherei Zapfendorf.......Tel. 0 95 47/60 36 24
(weitere Informationen siehe Gemeindebücherei)

Warmwasser- u. Freizeitbad Aquarena ...Tel. 0 95 47/86 71
(weitere Informationen siehe Freizeitbad Aquarena) 

Kindertagesstätten
Kath. Kindertagesstätte St. Christophorus Zapfendorf
Kindergarten
Am Bergacker 35 ...................................Tel. 0 95 47/ 70 20
Waldkindergarten ..............................Tel. 0151/72 60 31 27
E-Mail:
st-christophorus.zapfendorf@kita.erzbistum-bamberg.de
Krippe Käferhaus
Am Bergacker 41 ...........................Tel. 0 95 47/ 8 70 59 74
E-Mail:
Krippe-st-christophorus.zapfendorf@kita.erzbistum-
bamberg.de
Krippe Wiesenhaus
Steinbergweg 10 ...............................Tel. 0 95 47/ 8 70 252
E-Mail:
krippe-wiesenhaus.zapfendorf@kita.erzbistum-bamberg.de
Gemeinsame Homepage:   
www.kita-st-christophorus-zapfendorf.de

Kath. Kindertagesstätte St. Franziskus Zapfendorf
Schulstraße 2 ............................................... Tel. 0 95 47/86 43
E-Mail: st-franziskus.zapfendorf@kita.erzbistum-bamberg.de
Homepage: www.kita-st-franziskus-zapfendorf.de

Grund- und Mittelschule Zapfendorf
Schulstraße 7 ..................................................Tel. 0 95 47/3 22
Telefax ................................................................ 0 95 47/52 49
E-Mail: sekretariat@schule-zapfendorf.de
Homepage:
www.zapfendorf.de/leben/grund-und-mittelschule-zapfendorf/

Pfarrämter
Kath. Pfarramt, Zapfendorf, Herrngasse 2
Öffnungszeiten:
Mo., Do., Fr. ........................................... 09:00 – 11:00 Uhr
Di. .......................................................... 15:30 – 17:30 Uhr
(Änderungen vorbehalten, s. kirchl. Nachrichten)
Tel. 0 95 47/2 47, Fax 0 95 47/92 16 33
E-Mail: pfarrei.zapfendorf@erzbistum-bamberg.de
Homepage: www.pfarrei-zapfendorf.de oder
www.pfarrei-kirchschletten.de
Kath. Pfarramt, Breitengüßbach, Kirchplatz 2
(zuständig für den Gemeindeteil Sassendorf)
Öffnungszeiten:
Mo.-Do. ..................................................  09:00 - 12:00 Uhr
Fr.  .......................................................... 15:30 - 18:30 Uhr
(Änderungen vorbehalten, s. kirchl. Nachrichten)
Tel. 0 95 44/98 79 09-0 (Seelsorge 98 79 09-5)
E-Mail: st-leonhard.breitenguessbach@erzbistum-bamberg.de
Homepage: www.pfarrei-breitenguessbach.de

Evang.-luth. Pfarramt, Zapfendorf, Oberweg 2
Öffnungszeiten:
Mi. ................................................................ 08:00 – 12:30 Uhr
Fr. ................................................................. 08:00 – 12:00 Uhr
(Änderungen vorbehalten, s. kirchl. Nachrichten)
Tel. 0 95 47/3 06, Fax 0 95 47/92 15 39
E-Mail: pfarramt-zapfendorf@elkb.de
Homepage: www.dekanat-michelau.de

Notariat Dr. Fackelmann
Bahnhofstraße 56,
96231 Bad Staffelstein ........................ Tel. 0 95 73/92 28-0
Sprechtag in Zapfendorf im Rathaus ist jeweils der 1. 
Montag im Monat. Terminvereinbarung über das Notariat 
ist erforderlich!
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Corona-Regelungen im Rathaus
Es besteht keine Maskenpflicht für den Zutritt zu den 
Dienststellen des Marktes Zapfendorf.
Wir bitten darum, sich eigenverantwortlich weiterhin 
an die bekannten Schutz- und Hygienemaßnahmen 
(Abstand, Hust- und Niesetikette) zu halten. Herzlichen 
Dank.
Bitte nehmen Sie vorrangig Kontakt per Telefon, Post 
oder E-Mail auf. In vielen Fällen wird es möglich sein, 
das Anliegen ohne persönliche Vorsprache zu erledigen.

Ihr Kontakt ins Rathaus:
Telefon: 0 95 47 / 879-0
E-Mail: poststelle@zapfendorf.de

Redaktionsschlusshinweis
Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint am

Freitag, den 11.11.2022.
Annahmeschluss für Textbeiträge ist am

Freitag, den 04.11.2022, 10:00 Uhr
bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer 12 oder per E-Mail an:
redaktion@zapfendorf.de
Wir bitten um Beachtung, dass später eingehende Texte 
nicht mehr berücksichtigt werden können.

Satzung
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
des Warmwasser- und Freizeitbades „Aquarena“ des 
Marktes Zapfendorf (Schwimmbad-Gebührensatzung)

vom 24.10.2022

Aufgrund der Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) erlässt der Markt Zapfendorf 
folgende Satzung:

§ 1
Gebührenpflicht, Gebührenschuldner

Für die Benutzung des gemeindlichen Warmwasser- und 
Freizeitbades „Aquarena“ und seiner Einrichtungen werden 
Gebühren nach dieser Satzung erhoben. Gebühren-
schuldner sind die Benutzer des Bades.

§ 2
Gebührenentrichtung, Eintrittskarten

(1) Die Gebühren sind vor Eintritt der Einrichtung fällig und 
an der Kasse am Eingangsbereich des Bades bzw. via 
Online-Buchungsverfahren zu entrichten. Als Nachweis 
für die Entrichtung der Gebühr erhält der Benutzer eine 
Eintrittskarte, mit der er zum Betreten des Badegeländes 
berechtigt wird. Die Einzeleintrittskarte gilt für den Zeit-
rahmen, für den sie gelöst ist. Zwölfer- und Saisonkarten 
gelten sinngemäß für die aufgedruckte Nennzeit bzw. 
nach Regelung in dieser Satzung.

(2) Jede Karte ist bis zum Verlassen des Bades aufzu-
bewahren und auf Verlangen dem Aufsichtspersonal 
vorzuzeigen.

(3) Gelöste Karten werden nicht zurückgenommen. Der 
Preis für verlorene oder nicht ausgenützte Karten wird 
nicht erstattet.

(4) Mit Saisonkarten darf das Bad nur gegen Vorlage eines 
Lichtbildausweises (Personalausweis oder Reisepass) 
betreten werden; sie sind nicht übertragbar.

(5) Bei Einschränkung der Nutzung einzelner Angebote 
oder einzelner Betriebsteile oder bei Schließung des 
Bades im laufenden Betrieb besteht kein Anspruch auf 
Minderung oder Erstattung der Eintrittsgebühren

§ 3
Gebührenarten und Gebührenhöhe

Für das Bad werden folgende Gebühren festgelegt:
I. Benutzungsgebühr (für sämtliche Einrichtungen)

1) Einzeleintrittskarten für
a) Besucher ab vollendetem 15. Lebensjahr 5,00 Euro
b) Kinder und Jugendliche vom 6. bis zur 

Vollendung des 15. Lebensjahrs, Schüler, 
Auszubildende und Studenten bis zur 
Vollendendung des 27. Lebensjahres, 
Schwerbehinderte, Begleitpersonen 
von Schwerbehinderten (Merkmal B), 
Bundesfreiwilligendienstleistende u. 
Empfänger von ALG I/ALG II, Inhaber der 
Bayerischen Ehrenamtskarte (jeweils mit 
Ausweis)

3,00 Euro

c) Familie (2 Erwachsene) mit bis zu zwei 
Kindern bis zur Vollendung des 15. 
Lebensjahres (Vorlage der Ausweise ver-
pflichtend)

12,50 Euro

weitere Kinder bis zur Vollendung des 15. 
Lebensjahres zusätzlich

1,00 Euro

d) Abend – Schwimmertarif (2 Stunden vor 
Schließung des Bades) für Besucher ab 
vollendetem 15. Lebensjahr

3,50 Euro

e) Abend – Schwimmertarif (2 Stunden 
vor Schließung des Bades) für Kinder 
und Jugendliche vom 6. bis zur Voll-
endung des 15. Lebensjahres, Schüler, 
Auszubildende und Studenten bis zur 
Vollendendung des 27. Lebensjahres, 
Schwerbehinderte, Begleitpersonen 
von Schwerbehinderten (Merkmal B), 
Bundesfreiwilligendienstleistende u. 
Empfänger von ALG I/ALG II, Inhaber der 
Bayerischen Ehrenamtskarte (jeweils mit 
Ausweis)

2,00 Euro

2) Zwölferkarten für
a) Besucher ab vollendetem 15. Lebensjahr 50,00 Euro
b) Kinder und Jugendliche vom 6. bis zur 

Vollendung des 15. Lebensjahrs, Schüler, 
Auszubildende und Studenten bis zur 
Vollendendung des 27. Lebensjahres, 
Schwerbehinderte, Begleitpersonen 
von Schwerbehinderten (Merkmal B), 
Bundesfreiwilligendienstleistende u. 
Empfänger von ALG I/ALG II, Inhaber der 
Bayerischen Ehrenamtskarte (jeweils mit 
Ausweis)

30,00 Euro

Noch gültige Zwölferkarten, die bis zum Jahr 2020 aus-
gegeben wurden, gelten maximal bis zum Ende der Saison 
2023 und sind aufzubrauchen.
Zukünftig ab der Saison 2022 neu ausgegebene Zwölfer-
karten gelten maximal für zwei Badesaisonen (für die 
laufende und die kommende Badesaison).
3) Saisonkarten für
a) Besucher ab vollendetem 15. Lebensjahr 190,00 Euro
b) Kinder und Jugendliche vom 6. bis zur 

Vollendung des 15. Lebensjahrs, Schüler, 
Auszubildende und Studenten bis zur 
Vollendendung des 27. Lebensjahres, 
Schwerbehinderte, Begleitpersonen 
von Schwerbehinderten (Merkmal B), 
Bundesfreiwilligendienstleistende u. 
Empfänger von ALG I/ALG II, Inhaber der 
Bayerischen Ehrenamtskarte (jeweils mit 
Ausweis)

90,00 Euro
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gebiete festzusetzen. Daher beabsichtigt das Landratsamt 
Bamberg das Überschwemmungsgebiet des Mains im o.g. 
Gebiet durch Verordnung festzusetzen.
Für die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes 
wurde gemäß den gesetzlichen Anforderungen (Art. 46 
Abs. 2 Satz 1 BayWG) ein Hochwasserereignis zugrunde 
gelegt, das statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist 
(Bemessungshochwasser).
Die Festsetzung stellt damit keine „freie Planung“ dar, 
sondern dient der Darstellung einer konkreten, von Natur 
aus bestehenden Hochwassergefahr in dem betroffenen 
Bereich. Zudem werden Bestimmungen zur Vermeidung 
von Schäden und zum Schutz vor Hochwassergefahren 
getroffen. Diese besonderen Schutzvorschriften regelt ins-
besondere die §§ 78 und 78a WHG.
Das Überschwemmungsgebiet des Mains wurde durch das 
Wasserwirtschaftsamt Kronach berechnet und in Unterlagen 
dargestellt.
Der Entwurf der Überschwemmungsgebietsverordnung 
einschließlich der zugehörigen Lagepläne, aus denen die 
genaue Grenzziehung entnommen werden kann liegt in der 
Zeit vom 2. November 2022 bis zum 2. Dezember 2022 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme beim Land-
ratsamt Bamberg, bei den Gemeinden Zapfendorf, Rattels-
dorf, Baunach, Breitengüßbach, Kemmern, Hallstadt, Bisch-
berg, Oberhaid und Viereth-Trunstadt sowie der kreisfeien 
Stadt Bamberg aus.
Zudem werden die Unterlagen zeitgleich mit dem Beginn 
der Planauslegung auch auf der Internetseite des Land-
kreises Bamberg unter dem Link www.landkreis-bamberg.
de/Wasserrecht veröffentlicht. Ebenso ist dort der Inhalt 
dieser Bekanntmachung wiedergegeben. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nur der Inhalt der zur Einsicht aus-
gelegten Unterlagen rechtlich verbindlich ist (Art. 27a Abs. 
1 Satz 4 BayVwVfG).
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Aus-
legungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift beim Land-
ratsamt Bamberg, Ludwigstraße 23, Zimmer H 322, oder 
den Gemeinden Zapfendorf, Rattelsdorf, Baunach, Breiten-
güßbach, Kemmern, Hallstadt, Bischberg, Oberhaid und 
Viereth-Trunstadt sowie der kreisfeien Stadt Bamberg Ein-
wendungen gegen den Plan erheben. Mit Ablauf der Ein-
wendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Art. 
73 Abs. 3 BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 4 Sätze 3 und 4 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes–BayVwVfG-).
Über rechtzeitig erhobene Bedenken und Anregungen 
findet ein Erörterungstermin statt.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten an dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Wenn mehr als 
50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen 
sind, können Personen, die Bedenken erhoben haben, von 
dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden. Ferner kann in diesem Fall die 
Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Auf Grund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren neuen 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir 
darauf hin, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffentlich-
keit im o. g. Erlaubnisverfahren die erhobenen Ein-
wendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen 
Daten ausschließlich für das Erlaubnisverfahren vom Land-
ratsamt erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die 
persönlichen Daten werden benötigt, um den Umfang der 
Betroffenheit beurteilen zu können. Das Landratsamt kann 
die Daten an den Vorhabenträger, seine mitarbeitenden 
Büros sowie beurteilenden Fachbehörden zur Auswertung 
der Stellungnahmen weiterreichen. Insoweit handelt es sich 
um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung 
auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, an der darüber hinaus 
ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f 
DSGVO besteht. 

c) Familien (Ehepaar, Lebenspartner mit 
beliebiger Anzahl von im eigenen Haus-
halt lebenden Kindern bis zum voll-
endetem 15. Lebensjahr)

280,00 Euro

d) Zuschlag für Saisonkarten nach Nr. I. 
3 a) für beliebige im eigenen Haushalt 
lebende Kinder des Besuchers vom 6. bis 
zur Vollendung des 15. Lebensjahres

20,00 Euro

e) Zuschlag für Saisonkarten nach Nr. I. 3 a) 
und I. 3 c) für beliebige im eigenen Haus-
halt lebende Kinder des Ehepaares bzw. 
der Lebenspartner sowie auch bei Allein-
erziehenden bzw. nur einem Ehepartner 
bzw. Lebenspartner ab dem vollendetem 
15. Lebensjahr, sofern diese Schüler, Aus-
zubildende oder Studenten sind (jeweils 
mit Ausweis).

40,00 Euro

Saisonkarten nach Nr. I. 3 a) bis e), die jeweils bereits in 
der Zeit der Schließung des Bades ab November des Vor-
jahres bis zum 31. März der jeweiligen neuen Badesaison 
erworben werden, erhalten einen Nachlass in Höhe von 20 
Prozent.

II. Sonstige Gebühren

Garderobenschrank-
schlüssel

Pfandeinsatz je Stück 2,00 Euro

III. Sonderveranstaltungen
Hierfür kann durch Vereinbarung eine abweichende 
Gebührenregelung getroffen werden.

IV. Verunreinigungsgebühr und Schadenersatz-
leistungen
Verursacher von größeren Verunreinigungen, von Schäden 
an Einrichtungen sowie bei Verlust von ausgeliehenen 
Gegenständen (Garderobenschrankschlüsseln) haben die 
für die Behebung bzw. den Ersatz entstehenden Unkosten 
zu erstatten.

§ 4
Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld

(1) Bei der Benutzungsgebührt nach § 3 Ziff. I dieser 
Satzung entsteht die Gebührenschuld mit dem Durch-
schreiten des Badeeingangs. Die Gebührenschuld 
wird gleichzeitig mit ihrer Entstehung fällig.

(2) Die Gebührenschuld für die übrigen Gebühren nach § 
3 Ziff. II – IV dieser Satzung entsteht und wird fällig mit 
ihrer Bekanntgabe an den Gebührenschuldner.

§ 5
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.11.2022 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Schwimmbad-Gebührensatzung 

vom 18.11.2021 außer Kraft.
Zapfendorf, den 24. Oktober 2022
Michael Senger
Erster Bürgermeister

Landkreis Bamberg
Wasserrecht;
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes am 
Main, Gewässer I. Ordnung, von Fluss-km 375,72 bis 
Fluss-km 407,5 auf dem Gebiet der Gemeinden Zapfen-
dorf, Rattelsdorf, Baunach, Breitengüßbach, Kemmern, 
Hallstadt, Bischberg, Oberhaid und Viereth-Trunstadt 
im Landkreises Bamberg sowie der kreisfreien Stadt 
Bamberg
Gemäß § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG i. V. m. Art. 46 Abs. 
3 Satz 1 BayWG sind die Kreisverwaltungsbehörden dazu 
verpflichtet die zur Hochwasserentlastung und -rück-
haltung beanspruchten Gebiete als Überschwemmungs-



- 5 -   Nr. 21/2022

die Daten an dem Vorhabenträger, seinen mitarbeitenden 
Büros sowie beurteilenden Fachbehörden zur Auswertung 
der Stellungnahmen weiterreichen. Insoweit handelt es sich 
um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung 
auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, an der darüber hinaus 
ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f 
DSGVO besteht. Die Vorhabensträger, ihre Beauftragten 
und die Fachbehörden sind zur Einhaltung der DSGVO ver-
pflichtet.
Landratsamt Bamberg
gez.
Burger
Reg.-Oberinspektorin

Grüngutsammelplatz
Der Grüngutsammelplatz in Zapfendorf an der Kreisstraße 
nach Kirchschletten ist geöffnet

Samstag, 29.10.2022 von 10:00 bis 13:00 Uhr,

Samstag, 05.11.2022 von 10:00 bis 13:00 Uhr.
Es ist verboten, Grüngutabfälle über den Zaun zu werfen!
Verstöße werden zur Anzeige gebracht!

Fundsachen
In den letzten Wochen wurden folgende Fundsachen beim 
Markt Zapfendorf abgegeben:

Wann? Was? Fundort
02.09.2022 Kinderfahrrad 24 Zoll (35/22)

Unterleiterbach-Weihersmühle
06.10.2022 Jugendrad, blau (38/22)

Bahnhofsplatz 10, Zapfendorf
20.10.2022 Silbernes Armband (41/22)

Friedhof/Eingang Franziskus KIGA
Die Fundsachen liegen im Rathaus, Zimmer 8, zur Abholung 
bereit.
Eine Liste sämtlicher Fundsachen finden Sie unter:
http://www.zapfendorf.de/rathaus-buergerservice/service/
fundsachen/

Die Vorhabensträger, ihre Beauftragten und die Fachbe-
hörden sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet.
Landratsamt Bamberg
gez.
Burger
Reg.-Oberinspektorin

Landkreis Bamberg
Wasserrecht;
Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet 
Sassendorf-Nordwest in den Laufer Bach durch den 
Markt Zapfendorf;
Der Markt Zapfendorf plant im Gemeindeteil Sassendorf 
ein neues Baugebiet mit dem Namen „Sassendorf-Nord-
west“ auszuweisen. Zur Erschließung dieses Baugebietes 
ist beabsichtigt, die gesammelten Niederschlagswässer in 
den Laufer Bach einzuleiten.
Da das Vorhaben der wasserrechtlichen Erlaubnis gem. § 
9 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 8 Abs. 1 WHG bedarf hat der Markt 
Zapfendorf beim Landratsamt Bamberg mit Schreiben vom 
22. April 2022 die Durchführung des wasserrechtlichen Ver-
fahrens für das oben genannte Verfahren beantragt.
Da das Vorhaben der öffentlichen Abwasserbeseitigung 
dient, beabsichtigt das Landratsamt Bamberg eine Erlaub-
nis im Sinne der §§ 15 Abs. 1, 10 Abs. 1 WHG für die Dauer 
von 20 Jahren zu erteilen.
Die beim Landratsamt Bamberg eingereichten Planunter-
lagen liegen in der Zeit vom 31. Oktober 2022 bis zum 2. 
Dezember 2022 während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme beim Markt Zapfendorf aus.
Zudem werden die Planunterlagen zeitgleich mit dem 
Beginn der Planauslegung auch auf die Internetseite des 
Landkreises Bamberg unter dem Link www.landkreis-
bamberg.de/Wasserrecht veröffentlicht. Ebenso ist dort der 
Inhalt dieser Bekanntmachung wiedergegeben. Es wird 
darauf hingewiesen, dass nur der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen rechtlich verbindlich ist (Art. 27a 
Abs. 1 Satz 4 BayVwVfG).
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Aus-
legungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landrats-
amt Bamberg, Ludwigstraße 23, Zimmer H 322, oder beim 
Markt Zapfendorf Einwendungen gegen den Plan erheben. 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen (Art. 69 Satz 2 BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 
4 Sätze 3 und 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes–BayVwVfG-).
Im Rechtsbehelfsverfahren gegen eine Entscheidung nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 2b des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 
findet Art. 73 Abs. 4 Satz 3 bis 6 BayVwVfG, auch in Fällen 
seines Abs. 8, keine Anwendung (§7 Abs. 4 und 6 Umwelt-
Rechtsbehelfgesetz).
Über rechtzeitig erhobene Bedenken und Anregungen 
findet ein Erörterungstermin statt.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten an dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Wenn mehr als 
50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen 
sind, können Personen, die Bedenken erhoben haben, von 
dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden. Ferner kann in diesem Fall die 
Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Auf Grund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren neuen 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir 
darauf hin, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffentlich-
keit im o. g. Erlaubnisverfahren die erhobenen Ein-
wendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen 
Daten ausschließlich für das Erlaubnisverfahren vom Land-
ratsamt erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die 
persönlichen Daten werden benötigt, um den Umfang der 
Betroffenheit beurteilen zu können. Das Landratsamt kann 
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Bekanntmachung 
 

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

zum Bebauungsplan Zapfendorf  Süd III  
 
 
Der Marktgemeinderat des Marktes Zapfendorf hat am 19.05.2022 die Aufstellung des Bebauungs-

Zapfendorf  Süd III
tegriert. Vorgesehen ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 4 BauNVO.  
Das Plangebiet schließt sich im Süden von Zapfendorf an den Siedlungsbestand an. Die Lage des 
Plangebietes kann dem nachfolgenden Übersichtslageplan entnommen werden. 
 

 
Übersichtslageplan 

 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt nach § 13b BauGB. Dies bedeutet die Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB, da im Bebauungs-
plan die Grundfläche im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB weniger als 10.000 qm umfasst, 
nur Wohnnutzung vorgesehen ist und die Fläche sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
anschließt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt umgrenzt  

im Norden: durch die Flur-Nrn. 854 und 855, Gmkg. Zapfendorf, sowie Teile der Flur-
Nrn. 831, 853 (Laufer Bach) und 981/46, Gmkg. Zapfendorf 

im Osten: durch die Flur-Nr. 830 und 866/1, Gmkg. Zapfendorf, sowie Teile der Flur-
Nrn. 800 (Laufer Straße), 831 und 853 (Laufer Bach), Gmkg. Zapfendorf 
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im Süden: durch die Flur-Nr. 864, Gmkg. Zapfendorf, sowie Teile der Flur-Nr. 830, 
Gmkg. Zapfendorf 

im Westen: durch die Flur-Nrn. 858, 880/2 (Beikumweg), 880/4 und 981/52 (Am Flur-
graben) Gmkg. Zapfendorf 

Der Geltungsbereich umfasst die Flur-Nr. 856, 856/1, 856/2, 857, 857/1, 859, 860, 861, 862 und 
863, Gmkg. Zapfendorf, sowie Teile der Flur-Nrn. 800 (Laufer Straße), 831, 853 (Laufer Bach) und 
981/46, Gmkg. Zapfendorf, mit einer Gesamtfläche von ca. 2,5 ha.  

Der Geltungsbereich kann dem nachfolgenden Lageplan entnommen werden. 

 
 

 
Geltungsbereich  

 
Des Weiteren werden dem Geltungsbereich des Bebauungsplans folgende (Teil-) Flurstücke für 
externe Ausgleichsflächen zum Artenschutz zugewiesen: Die Flur-Nr. 1906, Gemarkung Zapfen-
dorf, sowie Teile der Flur-Nrn. 1895, 1900 und 1902, Gemarkung Zapfendorf, mit einer Gesamtflä-
che von ca. 1,37 ha.  
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Übersichtlageplan Ausgleichsflächen 

Der Geltungsberich der Ausgleichsfläche auf dem Teilstück der Flur-Nr. 1895, Gmkg. Zapfendorf, 
kann dem nachfolgenden Lageplan entnommen werden 

 
Geltungsbereich Ausgleichsfläche Teilstück der Flur-Nr. 1895, Gmkg. Zapfendorf 
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Das Teilstück der Flur-Nr. 1895, Gemarkung Zapfendorf, ist wie folgt umgrenzt:  

im Norden: durch die Flur-Nr. 503, Gmkg. Zapfendorf 
im Osten: durch die Flur-Nrn. 100/2, 109, 222/1 und 503, Gmkg. Zapfendorf,  
im Süden: durch die Teile der Flur-Nr. 1895, Gmkg. Zapfendorf,  
im Westen: durch die Flur-Nr. 1894, Gmkg. Zapfendorf  

Der Geltungsbereich der Ausgleichsflächen auf den Teilstücken der Flurnummern 1900 und 1902, 
Gmkg. Zapfendorf, sowie der Geltungsberich der Ausgleichsfläche auf der der Flurnummer 1906, 
Gmkg. Zapfendorf, kann der folgenden Abbildung entnommen werden:  

 
Geltungsbereiche der Ausgleichsflächen auf den Teilstücken der Flur-Nrn. 1900 und 1902, Gmkg. Zapfendorf, sowie 

auf der Flur-Nr. 1906, Gmkg. Zapfendorf 

Das Teilstück der Flur-Nr. 1900, Gemarkung Zapfendorf, ist wie folgt umgrenzt:  

im Norden: durch Teile der Flur-Nr. 1900, Gmkg. Zapfendorf 
im Osten: durch Teile der Flur-Nr. 1900, Gmkg. Zapfendorf,  
im Süden: durch die Flur-Nr. 1901, Gmkg. Zapfendorf,  
im Westen: durch Teile der Flur-Nr. 1900, Gmkg. Zapfendorf  

Das Teilstück der Flur-Nr. 1902, Gemarkung Zapfendorf, ist wie folgt umgrenzt:  

im Norden: durch die Flur-Nrn. 510 (Aspach) und 1901, Gmkg. Zapfendorf 
im Osten: durch Teile der Flur-Nr. 1902, Gmkg. Zapfendorf,  
im Süden: durch die Flur-Nr. 1910 (Kreisstraße BA 47), Gmkg. Zapfendorf,  
im Westen: durch die Flur-Nr. 1903, Gmkg. Zapfendorf  
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Die Flur-Nr. 1906, Gemarkung Zapfendorf, ist wie folgt umgrenzt:  

im Norden: durch die Flur-Nr. 510 (Aspach), Gmkg. Zapfendorf 
im Osten: durch die Flur-Nrn. 1904 und 1905, Gmkg. Zapfendorf,  
im Süden: durch die Flur-Nr. 1910 (Kreisstraße BA 47), Gmkg. Zapfendorf,  
im Westen: durch die Flur-Nr. 1907, Gmkg. Zapfendorf  

Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
 
Von der Angabe der Arten der verfügbaren, umweltrelevanten Informationen gemäß 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB kann gemäß § 13 Abs. 3 BauGB verzichtet werden.  
 
Ein Planentwurf ist von der Planungsgruppe Strunz, Ingenieurgesellschaft mbH in Bamberg, aus-
gearbeitet und am 24.10.2022 vom Marktgemeinderat gebilligt worden. 
 
Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB liegt der Planentwurf mit Begründung in der Zeit vom 
 

07.11.  07.12.2022 
 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Rathaus des Marktes Zapfendorf, Herrengasse 1, Zimmer 10, zu 
jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die Planunterlagen können in dieser Zeit auch auf der Web-
Seite des Marktes (www. https://www.zapfendorf.de/meine-gemeinde/bauen-wohnen/laufende-
bauleitplanverfahren/) eingesehen werden. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen (schriftlich oder zur Niederschrift) vorge-
bracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern der Markt Zapfendorf deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans 
nicht von Bedeutung ist.  
 
Folgende umweltbezogene Stellungnahmen liegen bereits vor und werden mit ausgelegt:  
 

 Landratsamt Bamberg (12.08.2022):  
Abteilung Naturschutz: bzgl. des Gehölzbestands auf der benachbarten Flur-nr.; bzgl. Ab-
schwemmungen im Lauferbach beim Brückenbau; bzgl. des Gehölzersatzes des Laufer 
Bachs; bzgl. des Wegs entlang des Laufer Bachs; bzgl. möglicher Biotopflächen nach § 30 
BNatSchG im Gebiet; bzgl. des Wiesenknopf-Ameinsenbläulings, der nötigen CEF-
Maßnahmen und der dazugehörigen Ausgleichsflächen;  
Abteilung Immissionsschutz: bzgl. der Emissionen von Verkehrsflächen und Bahnstrecke 
und entsprechenden Festsetzungen im B-Plan; bzgl. der Emissionen des nahegelegenen 
Parkplatzes und eines Nacht-Park-Verbots;  
Abteilung Wasserrecht: bzgl. der Nähe zum Laufer Bach; bzgl. des Sturzflutmanagement 
des Marktes Zapfendorf; bzgl. faktischer Überschwemmungsgebiete; bzgl. Festsetzungen 
zum Hochwasserschutz; bzgl. Entwässerung und Flächenversiegelung; bzgl. dem Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen 
 

 Regierung von Oberfranken (22.08.2022) 
Bzgl. der Festsetzungen zum Immissionsschutz; bzgl. der Festsetzungen zur CEF-
Maßnahme; bzgl. der Festsetzung zum Biotopausgleich; bzgl. der Festsetzung Privater 
Grünflächen; bzgl. der Festsetzung zu Schottergärten; bzgl. der hochwasserangepassten 
Bauausführung;  
 



- 11 -   Nr. 21/2022

 Staatliches Bauamt Bamberg (15.07.2022) 
Bzgl. der Emissionen der Staatsstraße;  
 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg (23.08.2022 m.B.a. 23.06.2022) 
Bzgl. der möglichen Emissionen der umliegenden Landwirtschaft;  
 

 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe 
e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Stellungnahmen ohne Absenderangaben 
abgegeben werden, wird keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung erteilt. Weitere Informati-

entnehmen, das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
 
 
Zapfendorf, den 24.10.2022  
 1. Bürgermeister 

Bürgersprechstunde
Regelmäßig einmal im Monat hält Bürgermeister Michael 
Senger einen Bürgersprechtag ab. Hier steht er ausschließ-
lich den Bürgerinnen und Bürgern des Marktes Zapfendorf 
für Fragen und Anregungen zu Verfügung.
Die nächste Bürgersprechstunde findet statt am:

Montag, 21.11.2022 von 16:00 bis 18:00 Uhr
Um Wartezeiten möglichst zu vermeiden, bitten wir Sie um 
Voranmeldung unter der Telefonnummer 0 95 47/8 79-11 
oder -14.
Gerne können Sie Ihr Anliegen auch außerhalb der Sprech-
stunden vorbringen. Bitte vereinbaren Sie hierzu einfach 
Ihren persönlichen Gesprächstermin, ebenfalls unter o. g. 
Telefonnummer.

Rentensprechtag in Zapfendorf
Bei Fragen zu Rentenangelegenheiten oder wenn Sie 
einen Rentenantrag stellen möchten, sprechen Sie 
bitte unter der Telefonnummer 0 95 47/64 93 direkt 
bei unserem ehrenamtlichen Versichertenberater der 
Deutschen Rentenversicherung Herrn Gerhard Eger vor, 
der mit Ihnen das weitere Vorgehen abklären wird.
Neben dem Rentensprechtag in Zapfendorf steht Ihnen für
• die Auskunft und Beratung in Rentenfragen und
• die Stellung von Rentenanträgen
die Auskunfts- und Beratungsstelle der DRV Nordbayern in 
Bamberg, Promenadenstraße 1a, 96047 Bamberg zur Ver-
fügung. Terminvereinbarung unter Tel.: 09 51/98 20 80 ist 
erforderlich! Bei der Terminvergabe können Wartezeiten 
entstehen.

Notarsprechtag in Zapfendorf
Der nächste Sprechtag des Notars Dr. Fackelmann findet 
am

Montag, den 07.11.2022 ab 14:00 Uhr
im Rathaus, Zimmer 3 im Erdgeschoss, statt.
Terminvereinbarung unter Tel.: 0 95 73/92 28-0 ist erforder-
lich!

Am 13. Oktober 2022 verstarb

Herr Ambros Dumsky
Er war von September 1992 bis Mai 2008 als Platzwart 
auf der ehemaligen Bauschuttdeponie im Gemeinde-
teil Oberleiterbach tätig und half den Nutzern bei der 
Anlieferung von Bauschutt. Dieses Ehrenamt ver-
richtete er stets mit großem Fleiß und vorbildlicher Ein-
satzbereitschaft.

Für sein pflichtbewusstes und zuverlässiges Wirken 
danken wir ihm. Wir werden ihm ein ehrendes 
Gedenken bewahren.

In aufrichtiger Anteilnahme

Markt Zapfendorf

Michael Senger Carola Groh
Erster Bürgermeister Personalratsvorsitzende
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Zur Kenntnis genommen   Anwesend 16

3 Neubesetzung des Bau-, Umwelt- und Grund-
stücksausschusses und des Schwimmbadaus-
schusses sowie Festlegung der Stellvertretung

Sachverhalt:
Bezüglich der Ausschussbesetzung teilte Marktgemeinde-
ratsmitglied Mona Bahr als Fraktionssprecherin der Fraktion 
„Zukunft Zapfendorf“ mit, dass Mona Bahr den Posten von 
Stefanie Fischer im Bau-, Umwelt- und Grundstücksaus-
schuss und Christian Hemmer im Schwimmbadausschuss 
übernimmt. Die Stellvertretung im Bau-, Umwelt- und Grund-
stücksausschuss übernimmt Christian Hemmer; die Stell-
vertretung im Schwimmbadausschuss übernimmt weiterhin 
Mona Bahr. Christian Hemmer übernimmt die Stellvertretung 
von Mona Bahr im Finanz-, Jugend-, Kultur- und Sportaus-
schuss.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat stimmt der Ausschussbesetzung zu.
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0   Anwesend 16

4 Rücktritt der Jugendbeauftragten Rabea Augustin

Sachverhalt:
Frau Rabea Augustin hat mit Schreiben vom 12.09.2022 
ihren Rücktritt aus dem Ehrenamt als Jugendbeauftragte 
des Marktes Zapfendorf aus persönlichen Gründen erklärt.
Bürgermeister Senger bedankte sich bei Rabea Augustin 
für ihr Engagement als Jugendbeauftragte. Für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit sprach er stellvertretend für 
das Gremium, für die Verwaltung und auch für sich selbst 
seinen herzlichen Dank aus.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat nimmt den Rücktritt von Frau Rabea 
Augustin zur Kenntnis.
Zur Kenntnis genommen   Anwesend 16

5 Neubestellung der Jugendbeauftragten

Sachverhalt:
Marktgemeinderatsmitglied Mona Bahr erklärte sich zur 
Übernahme des Ehrenamtes als Jugendbeauftragte bereit. 
Eine Stellvertretung wurde nicht gefunden.
Beschluss:
Das Gremium beschließt, Frau Mona Bahr für das Amt der 
Jugendbeauftragten zu bestellen.
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0   Anwesend 16

6 Ergänzungsvereinbarung zur bestehenden 
Sonderbaulastvereinbarung zur Staatsstraße 2197 
Umfahrung Zapfendorf (Westtangente)

Sachverhalt:
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 04.10.2018 
der Vereinbarung zwischen dem Markt Zapfendorf und dem 
Freistaat Bayern, hier vertreten durch das Staatliches Bau-
amt Bamberg, über die Straßenbaulast an der Umfahrung 
Zapfendorf (Westtangente) zugestimmt.
Aufgrund der tatsächlichen Grundstücksverhältnisse und in 
Ergänzung zum Schreiben der Regierung von Oberfranken 
vom 08.12.2021 ist die bestehende Sonderbaulastverein-
barung anzupassen und im § 2 Abs. 4 abzuändern.
Der § 2 Abs. 4 der Sonderbaulastvereinbarung ist wie folgt 
abzuändern:
„Die Grundstücke/Flächen für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen können seitens des Marktes für den Freistaat 
Bayern dinglich gesichert werden. Hierbei ist zu beachten, 
dass die dingliche Sicherung aus naturschutzfachlichen 
Gründen solange gewährleistet sein muss, wie die Maß-
nahme „wirkt“ und dem Freistaat Bayern keine Kosten ent-
stehen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine dauer-
hafte Sicherung notwendig wird.“

Vorläufige Sitzungstermine
Donnerstag, 17.11.2022
19:00 Uhr - Marktgemeinderatssitzung, im Sitzungssaal des 
Rathauses Zapfendorf.
Die Tagesordnung kann ab dem 5. Tag vor der Sitzung 
im Schaukasten vor dem Rathaus bzw. an den Bekannt-
machungstafeln im Gemeindegebiet oder unter http://www.
zapfendorf.de/rathaus-buergerservice/politik/sitzungs-
termine/ bei dem jeweiligen Sitzungstermin eingesehen 
werden.
Sollte ein Sitzungstermin eingeschoben werden oder ent-
fallen, wird dies rechtzeitig auf unserer Homepage bekannt-
gegeben.
Gäste und Zuhörer sind herzlich willkommen.

Marktgemeinderatssitzung
vom 22.09.2022
Öffentliche Sitzung
1 Genehmigung der Niederschriften der letzten 

Sitzung/en
Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Markt-
gemeinderatssitzung vom 15.09.2022 wurde am 19.09.2022 
im Ratsinformationssystem (§ 23 Abs. 1 Satz 2 der 
Geschäftsordnung) den Gremiumsmitgliedern als abruf-
bares Dokument zur Verfügung gestellt.
Einwendungen oder Anmerkungen wurden keine vor-
gebracht.
Beschluss:
Mit der Niederschrift des öffentlichen Teils der Markt-
gemeinderatssitzung vom 15.09.2022 besteht Einverständ-
nis.
Einstimmig beschlossen Ja 15   Nein 0   Anwesend 15

2 Vereidigung des Listennachfolgers für das aus-
geschiedene Marktgemeinderatsmitglied Stefanie 
Fischer

Sachverhalt:
Bürgermeister Senger begrüßte Herrn Christian Hemmer als 
Listennachfolger für das ausgeschiedene Marktgemeinde-
ratsmitglied Stefanie Fischer. Auf Christian Hemmer ent-
fielen bei der Kommunalwahl 2020 nach Andreas Hofmann, 
Mona Bahr, Stefanie Fischer und David Saridzic die meisten 
gültig abgegebenen Stimmen. Christian Hemmer wurde 
als Listennachfolger benachrichtigt und hat die Bestellung 
zum Marktgemeinderatsmitglied schriftlich angenommen. 
Bürgermeister Senger vereidigte ihn unter Nachsprechen 
folgender Eidesformel:
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland und der Verfassung des Freistaates 
Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und 
meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, 
die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren 
Pflichten nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.“
Christian Hemmer übernahm sodann den Platz von Stefanie 
Fischer und nahm an der weiteren Sitzung als Markt-
gemeinderatsmitglied teil.
Im Anschluss gab Bürgermeister Senger verschiedene 
Hinweise bezüglich der Sorgfalts- und Verschwiegenheits-
pflicht, das Verhalten bei persönlicher Beteiligung, die Teil-
nahmepflicht an Sitzungen und die Verständigung des/der 
Vertreter/in bei Verhinderung in Ausschusssitzungen.
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Die Eigentümer wären nicht an die Telekom gebunden, 
sondern hätten später auch Wahlfreiheit hinsichtlich des 
Anbieters. Geplant ist der Ausbau ab 2024. Allerdings 
wäre dieser nach aktuell vorgestellter Planung der Fa. 
GlasfaserPlus nur im Hauptort Zapfendorf vorgesehen. 
Für die Gemeindeteile wurde noch kein konkreter Zeitraum 
benannt.
Seitens des Gremiums wurde der Ausbau und das vor-
gestellte Modell der Fa. GlasfaserPlus grundsätzlich 
befürwortet, jedoch sollte darauf hingewirkt werden, dass 
auch ein Ausbau in den Gemeindeteilen erfolgt. Hier soll 
der Erste Bürgermeister entsprechend nachverhandeln.
Beschluss:
Der gestellte Antrag der Mitglieder der ZuZ-Fraktion vom 
14.11.2020 zum Ausbau der Breitbandversorgung gilt als 
abschließend behandelt.
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0   Anwesend 16

9 Informationen des Ersten Bürgermeisters
Bürgermeister Senger informierte das Gremium ausführlich 
über die aktuellen Projekte und Maßnahmen des Marktes 
Zapfendorf und beantwortete die Fragen der Gremiumsmit-
glieder.
Zur Kenntnis genommen Anwesend 16
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister 
Michael Senger um 20:05 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Marktgemeinderates.
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Marktgemeinderatssitzung
vom 06.10.2022
Öffentliche Sitzung
1 Verkehrsplanung im Gemeindegebiet Zapfen-

dorf: Informationen zum geplanten Vorhaben der 
Gemeindeverwaltung bezüglich der Anordnung 
von innerörtlichem Tempo 30 auf Gemeindestraßen

Sachverhalt:
In der Vergangenheit häuften sich Eingaben zur 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 auf ver-
schiedenen Gemeindestraßen in mehreren Gemeindeteilen. 
Seitens der Verwaltung wurde die aktuelle Bestandssituation 
aufgenommen und mögliche Umsetzungen von weiteren 
innerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 
30 mit dem Ziel einer einheitlichen und für die Anwohner 
auch nachvollziehbaren Regelung im Gemeindegebiet 
geprüft.
Aktuell gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50 
noch auf folgenden Gemeindestraßen:
Zapfendorf
- Laufer Straße
- Weiherweg (Stich westlich)
- Weiherweg (Stich östlich)
- Bahnhofstraße (nicht eindeutig beschildert)
- Rosengarten (nicht eindeutig beschildert)
- Hauptstraße (nach Umwidmung verkehrsrechtliche 
Anordnung durch Gemeinde möglich)
Unterleiterbach
- Angerstraße
- Unterbrunner Weg
- In der Hut
- Valentinsiedlung
- Michael-Küchel-Straße
Lauf
- Dreikönigsstraße
- Lindenplatz
- Rother Straße
- Eulenbrunnen
- Leitengasse

Beschluss:
Der Marktgemeinderat stimmt der Vereinbarung über die 
Ergänzung/Änderung der bestehenden Sonderbaulast-
vereinbarung zu Staatsstraße 2197 Umfahrung Zapfendorf 
(Westtangente) zu.
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0   Anwesend 16

7 Umstufungsvereinbarung mit dem Freistaat 
Bayern hinsichtlich der Abstufung von Teil-
strecken der Staatsstraße 2197 zur Ortsstraße und 
zur Gemeindeverbindungsstraße bzw. Aufstufung 
einer Teilstrecke der Gemeindeverbindungsstraße 
zur Staatsstraße 2197

Sachverhalt:
Mit der Fertigstellung des Baus der Westtangente Zapfen-
dorf ändern sich auch die Eigentumsverhältnisse sowie die 
Straßenbezeichnungen. Hierzu wurde vom Staatlichen Bau-
amt Bamberg eine Umstufungsvereinbarung vorgelegt.
Die Umstufungsvereinbarung beinhaltet, dass die Haupt-
straße in Zapfendorf zur Ortsstraße bzw. Gemeindever-
bindungsstraße bis zum Kreisverkehr Nord abgestuft wird 
und die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Mainstraße 
und Kreisverkehr Nord zur Staatstraße aufgestuft wird.
Eine ähnliche Umstufungsvereinbarung wird auch zwischen 
dem Landkreis Bamberg und dem Staatlichen Bauamt 
Bamberg für die Bamberger Straße geschlossen.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat stimmt der Umstufungsvereinbarung 
über die Abstufung von Teilstrecken der Staatsstraße 2197 
in und bei Zapfendorf zur Ortsstraße und zur Gemeindever-
bindungsstraße bzw. die Aufstufung einer Teilstrecke der 
Gemeindeverbindungsstraße bei Zapfendorf zur Staats-
straße 2197 zu. Der Erste Bürgermeister erhält die Befugnis, 
die Ablösesumme für den Teil der Abstufung mit dem Staat-
lichen Bauamt Bamberg endgültig auszuhandeln und zu 
vereinbaren, jedoch mindestens in Höhe von 314.978,79 €.
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0   Anwesend 16

8 Information und Beratung über Ausbau der Breit-
bandversorgung im Markt Zapfendorf

Die Mitglieder der ZuZ-Fraktion haben mit Schreiben vom 
14.12.2020 einen Antrag zum Ausbau der Breitbandver-
sorgung gestellt. Der Antrag wurde in der Sitzung vom 
25.03.2021 bis Herbst 2022 vertagt, nachdem damals fest-
gestellt wurde, dass ein förderfähiger Ausbau nach der am 
12.02.2021 veröffentlichten Gigabit-Rahmenregelung erst 
ab 01.01.2023 in Betracht kommen würde.
Die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der 
Bundesrepublik Deutschland“ sieht eine mögliche 
Förderung vor, wenn im Erschließungsgebiet noch kein 
Netz vorhanden ist, welche zuverlässig 100 Mbit/s für 
Privatanschlüsse übertragen kann. Die Bayerische 
Gigabitrichtlinie (BayGibitR) sieht diese Fördervoraus-
setzung ebenfalls vor.
Dem Breitbandatlas der Bundesnetzagentur lässt sich ent-
nehmen, dass im Gemeindegebiet eine Verfügbarkeit mit 
100 Mbit/s gegeben ist. Eine Netzverfügbarkeit mit 250 
Mbit/s ist aktuell in den Ortschaften Zapfendorf und Unter-
leiterbach überwiegend vorhanden. In Sassendorf und Lauf 
bei etwa der Hälfte der Privatanschlüsse.
Bürgermeister Senger informierte über verschiedene 
Anbieter, die sich in den vergangenen Monaten vorgestellt 
haben. Einige Anbieter führen einen Ausbau jedoch nur 
unter der Voraussetzung durch, dass sich im Vorfeld ein 
bestimmter Prozentsatz der Anschlussnehmer auch ver-
traglich bindet. Dies wäre bei einem Ausbau durch die 
die Deutsche Telekom AG bzw. durch deren Tochterfirma 
GlasfaserPlus nicht vorausgesetzt.
Hier würde ein FTTH-Ausbau erfolgen. Für die Eigentümer 
würden für den Ausbau keine Kosten anfallen, sondern erst 
bei gewünschter Nutzung eine Freischaltgebühr. 
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2 Änderungen/Ergänzungen der Richtlinie zur Ver-
gabe von gemeindeeigenen Baugrundstücken des 
Marktes Zapfendorf

Sachverhalt:
Der Marktgemeinderat hat für die Vergabe von gemeinde-
eigenen Baugrundstücken in seiner Sitzung am 11.03.2021 
eine Richtlinie beschlossen, die zum 01.04.2021 in Kraft 
getreten ist. Die Richtlinie regelt u. a. die Grundsätze der 
Baulandvergabe, die Antragsvoraussetzungen und das 
Bewerbungsverfahren. In der Richtlinie wurden Orts-
bezugskriterien (Wohnsitz, Arbeitsplatz, ehrenamtliches 
Engagement) und Sozialkriterien (Alter, Kinder, Pflegegrad/
Schwerbehinderung) festgelegt und in ein Punktesystem 
eingearbeitet. Die Bauplatzvergabe der beiden Neubau-
gebiete „Sassendorf Nordwest“ und „Lauf Südwest I“ wurde 
gemäß der Richtlinie durchgeführt.
Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens wurde bei der Ver-
waltung u. a. angefragt, ob ein höherer Punktwert erreicht 
werden kann, wenn zusammen mit anderen Bewerbern auf 
einem Bauplatz ein Doppelhaus errichtet und somit Wohn-
raum für zwei Familien geschaffen wird. Dies ist bisher in 
der Richtlinie nicht vorgesehen.
Da Baugrund im Hauptort Zapfendorf aufgrund der 
Lage zwischen Main, Eisenbahn und Autobahn nur sehr 
beschränkt zur Verfügung steht und auch der Grund-
stückspreis höher sein wird als bei den Neubaugebieten 
in Sassendorf und Lauf, sollte überlegt werden, ob Bau-
bewerber bevorzugt werden, die auf einem Baugrundstück 
entweder

- zusammen mit Verwandten bzw. anderen Baubewerbern 
ein Zwei- oder Dreifamilienhaus oder

- zusammen mit anderen Baubewerbern ein Doppelhaus 
errichten wollen.

Dies würde einen Beitrag zum flächensparenden Bauen 
leisten und es könnten mehr Baubewerber zum Zuge 
kommen.
Der Verwaltung wurde ferner vorgetragen, dass durch die 
bisherige Definition des Ortsbezugskriteriums „Arbeitsplatz 
im Markt Zapfendorf“ diejenigen ortsansässigen Bewerber 
benachteiligt werden, die keine Möglichkeit haben ihre 
Berufstätigkeit in das Gemeindegebiet zu verlagern, da die 
Berufsausübung an einen bestimmten Dienstort gebunden 
ist. Auch hier könnte über eine Anpassung der Richtlinie 
nachgedacht werden.
In den beiden Neubaugebieten „Zapfendorf Ost IV“ und 
„Zapfendorf Süd III“ sind gemeindeeigene Baugrundstücke 
vorhanden, auf denen eine Mehrfamilienhaus- bzw. Reihen-
hausbebauung vorgesehen ist. Hier sollte zeitnah eine ver-
bindliche Festlegung zur Umsetzung der Bebauung durch 
den Marktgemeinderat erfolgen. Sollte sich der Markt-
gemeinderat für eine Veräußerung der Baugrundstücke ent-
scheiden, wäre es erforderlich, separate Vergaberichtlinien 
festzulegen.
In der heutigen Beratung sollen die Meinungen der 
Gremiumsmitglieder zu einer Änderung bzw. Ergänzung 
der Vergaberichtlinie abgefragt werden. Anregungen 
und Vorschlägen können im Anschluss in einem Entwurf 
eingearbeitet werden, der in einer der nächsten Markt-
gemeinderatssitzungen wieder behandelt wird.
Es wurde vorgeschlagen, das Ortsbezugskriterium „Arbeits-
platz“ als eigenständiges Kriterium zu streichen und dahin-
gehend abzuändern, dass Bewerber Punkte entweder für 
den Hauptwohnsitz oder den Arbeitsplatz im Markt Zapfen-
dorf erhalten, wobei bei Erfüllen beider Kriterien jeweils der 
höhere Wert gilt.
Der Vorschlag einer höheren Punktevergabe für gemein-
schaftliche Bauvorhaben mehrerer Baubewerber wurde 
grundsätzlich befürwortet. Die Sicherstellung des Selbst-
nutzungsgebotes bei Bauplatzvergabe ist rechtlich zu 
klären.

Roth
- Komplette Ortschaft (inkl. Stichstraße zu Hs.-Nr. 3, 3a, 5 
und 21 sowie Stichstraße zum Walterhof)
Sassendorf
- Am Felsenkeller
- Hohe Straße
Kirchschletten
- Verbindungsstraße zwischen BA 6 und BA 47
- Teilstrecke zwischen BA 47 und Ortsausgang Richtung 
Reuthlos
- Teilstrecke zwischen Hs.-Nr. 8 und 10
Oberoberndorf
- Teilstrecke zwischen Hs.-Nr. 14 und 15
- Alle Ortstraßen südlich der BA 6
Reuthlos
- Alle Ortsstraßen
Im Markt Zapfendorf wurden erstmals im Jahr 1992 
Tempo-30-Zonen angeordnet. In der Vergangenheit 
kam es zu Erweiterungen/Änderungen. Auf Anlass von 
Anregungen aus der Bürgerschaft oder den Gemeinde-
räten wurden an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet 
Geschwindkeitsbegrenzungen auf Tempo 30 diskutiert und 
umgesetzt bzw. nicht umgesetzt.
Die Anordnung einer „Tempo-30-Zone“ (VZ 274.1) ist nur 
innerhalb geschlossener Ortschaften, insbesondere in 
Wohngebieten, Gebieten mit erhöhter Fußgänger- und Fahr-
radverkehrsdichte oder Gebieten mit hohem Querungs-
bedarf, möglich. Es dürfen keine benutzungspflichtigen 
Radwege oder Vorfahrtsstraßen (VZ 306) vorhanden sein. 
Ebenso ist eine Anordnung nur in Straßen ohne Licht-
zeichen erlaubt. Die Anordnung von Tempo-30-Zonen ist auf 
Gemeindestraßen beschränkt. In einer Tempo-30-Zone gilt 
die grundsätzliche Vorfahrtsregelung „rechts vor links“.
Nach Abstimmung mit dem Landratsamt Bamberg (FB 
Straßenverkehr) und der PI Bamberg-Land könnte auf allen 
oben aufgezählten Gemeindestraßen durch den Markt 
Zapfendorf als zuständige örtlichen Straßenverkehrs-
behörde eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 
30 durch Anordnung einer Tempo-30-Zone (VZ 274.1) 
bzw. Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit auf Tempo 30 (VZ 274) erfolgen. Der Markt Zapfendorf 
könnte ähnlich wie die Gemeinde Pettstadt eine ganzheit-
liche Verkehrsberuhigung im Gemeindegebiet erreichen 
und entbehrliche Beschilderungen entfernen. Alle neuen 
Ortsstraßen (z.B. „Am Wasserberg“) werden analog aus-
gewiesen.
Sollte es an einzelnen Kreuzungen und Einmündungen 
später für notwendig erachtet werden, die allgemeine Ver-
kehrsregelung „rechts vor links“ zu ändern, so kann die Vor-
fahrtsberechtigung durch Aufstellen von Vorfahrtsschildern 
(VZ 301) innerhalb der Zonen geändert werden. Dies wäre 
beispielsweise bei der Kreuzung Laufer Straße/Gartenstraße 
zu beobachten. Ebenso können nachträgliche Halte- und 
Parkverbote angeordnet werden.
Seitens des Gremiums wurde das geplante Vorhaben 
grundsätzlich befürwortet. Es wurde angeregt zu prüfen, 
ob in bestimmten Gebieten auch die Ausweisung von ver-
kehrsberuhigten Bereichen (VZ 325.1) möglich wäre. Eine 
Änderung der Vorfahrtsregelung muss bei einigen Stellen 
sorgfältig geprüft werden. Für die Hauptstraße sollte man 
überlegen, ob Änderungen der bestehenden Verkehrsregel-
ungen erst im Zusammenhang mit der geplanten baulichen 
Neugestaltung vorgenommen werden sollten.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat befürwortet das vorgeschlagene 
Vorgehen des Ersten Bürgermeisters. Die Verwaltung soll 
die Umsetzung und die verkehrsrechtlichen Anordnungen 
entsprechend vorbereiten und dem Marktgemeinderat zur 
Beschlussfassung vorlegen.
Einstimmig beschlossen Ja 15   Nein 0   Anwesend 15
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Landkreis Bamberg
Stellenangebot
Wir stellen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet 
ein: Sozialpädagoge/in B.A./Diplom (m/w/d) in Teilzeit 
als Fachaufsicht und Fachberatung für Kindertagesein-
richtungen zur Unterstützung des Fachbereiches Jugend 
und Familie am Landratsamt Bamberg.
Die Stelle ist mit S 15 TVöD bewertet. Wir bieten 
abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten in 
einem motivierten Team sowie einen sicheren Arbeitsplatz 
mit Standortgarantie und flexiblen Arbeitszeiten mit der 
Möglichkeit, teilweise mobil zu arbeiten.
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.landkreis-bamberg.de/
Stellenangebote. Bitte bewerben Sie sich ausschließlich 
online unter vorgenanntem Link bis spätestens 01.11.2022.
Ihre Ansprechpartner bei uns:
Frau Kramer, Tel.: 09 51/85-126 (bei personalrechtlichen 
Fragen)
Herr Dusold, Tel.: 09 51/85-547 (bei fachlichen Fragen).

Sicher durch die Nebelsuppe
Kaum ist der Herbst da, macht sich vor allem morgens und 
abends in der Region Bamberg der Nebel wieder breit. Das 
Landratsamt Bamberg und die Polizeiinspektion Bamberg-
Land wollen daher mit einigen Tipps den Autofahrern den 
Weg durch die Nebelsuppe erleichtern:

Die Geschwindigkeit der Sichtweite anpassen: Eine 
gute Orientierung geben neben der Randmarkierung die 
Leitpfosten, die auf fast allen Straßen im Abstand von 50 
Metern aufgestellt sind. Beträgt die Sichtweite auf gerader 
Strecke nur 50 Meter, also den Abstand zwischen zwei 
Pfosten, dann darf man auf keinen Fall schneller als 50 km/h 
fahren. Bei noch dichterem Nebel muss das Tempo noch 
weiter gedrosselt werden. Bei 100 Metern freier Sicht gilt als 
Obergrenze 80 km/h; Tempo 100 sollte nicht überschritten 
werden, wenn die Sicht weniger als 150 Meter weit reicht. 
Grundsätzlich sollten Verkehrsteilnehmer bei schlechten 
Wetterverhältnissen nicht unter Zeitdruck fahren.

Genügend Abstand halten: Als Faustregel gilt: Sichtweite 
ist gleich Sicherheitsabstand. Wer sich an das voraus-
fahrende Fahrzeug „hängt“, läuft Gefahr, bei plötzlichen 
Bremsmanövern nicht genügende Reaktionszeit zu haben. 
Besser ist ein großer Abstand. Er gibt zusätzlichen Spiel-
raum, wenn Gefahr von hinten durch ein zu schnelles oder 
drängelndes Fahrzeug droht.

Das Fahrlicht sofort anschalten: Kommen einem am Tag 
Autos mit Licht entgegen, deutet dies darauf hin, dass 
man schon bald mit schlechten Sichtverhältnissen rechnen 
muss. Nebelscheinwerfer dürfen eingeschaltet werden, 
sobald Nebel, Regen oder Schneefall die Sicht erheblich 
behindern.

Die Nebelschlussleuchte richtig nutzen: Der Gesetzgeber 
erlaubt deren Gebrauch ausschließlich bei Nebel und auch 
nur dann, wenn die Sichtweite außerorts weniger als 50 
Meter beträgt. Folglich dürfen die Verkehrsteilnehmer auch 
nicht schneller als Tempo 50 fahren. Da die Nebelschluss-
leuchte 40-mal heller als ein normales Rücklicht strahlt, 
muss sie auf längeren nebelfreien Abschnitten wegen der 
Blendwirkung auf nachfolgende Autofahrer wieder aus-
geschaltet werden. Bei falschem Gebrauch stellt sie ein 
erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Scheiben, Scheinwerfer-Gläser und Rücklichter sauber 
halten: Sehen und gesehen werden ist gerade bei Nebel-
fahrten besonders wichtig. Deshalb öfters mal die Schein-
werfer und Leuchten säubern; denn der Film aus Feuchtig-

Ferner wurde vorgeschlagen, die Punkteverteilung bei der 
Anzahl der Kinder zu überarbeiten und entsprechend höher 
zu gewichten.
Zur Kenntnis genommen Anwesend 15

3 Beratung über die weitere Vorgehensweise für das 
Areal der ehemaligen Brauerei Hofmann in Zapfendorf

Es wurde über die weitere Vorgehensweise und die Art der 
Umsetzung verschiedentlich beraten. Im Ergebnis kam man 
überein, dass man nun mit Investoren die konkrete und ver-
bindliche Realisierung des Ärztehauses entlang der Haupt-
straße verhandeln und vereinbaren sollte. Hierzu sollen die 
in dieser Sache bereits involvierten Investoren und mögliche 
weitere Investoren kontaktiert werden.
Zur Kenntnis genommen Anwesend 15

4 Informationen des Ersten Bürgermeisters

Bürgermeister Senger informierte das Gremium ausführlich 
über die aktuellen Projekte und Maßnahmen des Marktes 
Zapfendorf und beantwortete die Fragen der Gremiumsmit-
glieder.
Zur Kenntnis genommen Anwesend 15
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister 
Michael Senger um 20:25 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Marktgemeinderates.
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Beratungsinstitution der 
Arbeitsgemeinschaft Bamberger 
Wohlfahrtsverbände

Fachstelle für pflegende Angehörige
Die Fachstelle für pflegende Angehörige bietet Angehörigen 
ein regelmäßiges kostenloses Gesprächstreffen zum Aus-
tausch über aktuelle Nöte, Sorgen und Ängste mit anderen, 
die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind.
Wie soll es weitergehen, wie soll ich das schaffen? Das 
Kennenlernen neuer Lösungswege im Umgang mit den 
Hilfebedürftigen aber auch Informationen über Hilfs-
angebote ermöglichen die von der Fachstelle koordinierten 
Treffen der Angehörigengruppe. Am 30.11.2022 findet 
das Treffen in der „Brauerei Fässla“ um 18:00 Uhr in der 
Oberen Königsstr. 19 in Bamberg statt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.
Für Rückfragen steht Ihnen Andrea Schmitt von der Fach-
stelle für pflegende Angehörige unter Tel.: 09 51/20 83 501 
oder per E-Mail info@fpa-bamberg.de zur Verfügung.
Die Fachstelle freut sich über Ihr Kommen.

Fränkischer Sängerbund e.V.
Basisseminar - Chorleitung (auf 
grundlegendem Niveau)
Ziel des vom Fränkischen Sängerbund (FSB) angebotenen 
Seminars ist es, Interessierten elementare Fähigkeiten im 
Dirigieren sowie in Musiktheorie und Gehörbildung zu ver-
mitteln. Der Basiskurs schließt mit einer kleinen Prüfung zur 
„Chorleitungsassistenz im FSB“ ab.
Im Bereich des Sängerkreises Bamberg sind folgende Kurs-
tage geplant: 05.11.2022, 14.01.2023 und 11.02.2023.
Weiterführende Informationen sind auf der Homepage des 
Fränkischen Sängerbundes im Bereich „Fortbildungen“ zu 
finden: fsb-online.de. Fortsetzung auf Seite 18
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Ein gelungener Abend in der Bücherei
Schon nach dem Betreten der Gemeindebücherei am Abend des 7. Oktober 2022 wurde klar: 
Die Bücherei-Damen haben sich richtig viel Mühe gegeben. Getränke, Snacks, Dekoration 
– alles passte. Und auch Kabarettistin Heidi Friedrich unterhielt anschließend rund 100 
Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schulaula mit ihrem Programm „Vier Wände für ein 
Hallelujah“ – bei dem es nicht nur ums Wohnen und Renovieren ging, sondern auch ums 
Leben ganz allgemein. Danke an alle, die zu diesem tollen Abend beigetragen haben!

Die Veranstaltung wurde gefördert durch Projektmittel „Neustart Kultur – Literatur vor Ort“.



- 17 -   Nr. 21/2022

Kirchweih in Lauf
Anfang Oktober wurde in Lauf Kirchweih gefeiert.

Danke an die Freiwillige Feuerwehr Lauf, den Sportverein FC Lauf 1946 e.V., den Stammtisch 
„Laafer Kärwasbuam“ und alle, die erneut eine tolle Kirchweih auf die Beine gestellt und für 

eine super Stimmung gesorgt haben.
Weitere Impressionen der Kirchweih Lauf finden Sie unter der Rubrik 

„Aus dem Gemeindeleben“.
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um 17:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Rattels-
dorf (in Kooperation mit der VHS Bamberg-Land).
Der Eintritt zu allen Konzerten ist kostenlos, Spenden sind 
erwünscht.

keit und Schmutz, der sich darauf niederschlägt, frisst zum 
Teil mehr als die Hälfte der Lichtausbeute. Nicht zuletzt 
sollte man die Scheiben nicht nur außen, sondern auch 
innen reinigen, um den ebenfalls Licht schluckenden 
Schmierfilm zu beseitigen. Einen prüfenden Blick sind 
auch die Wischergummis wert. Wenn sich Schlieren auf 
der Windschutzscheibe bilden, sollten neue Wischerblätter 
eingesetzt werden. Nur einwandfreie Scheibenwischer 
gewähren den richtigen Durchblick.
Wem Fahren bei Nebel zu anstrengend wird, der sollte 
öfters einen Parkplatz ansteuern und kurze Pausen ein-
legen. Dabei sollte aber auf alle Fälle das Standlicht ein-
geschaltet bleiben, damit andere Parkplatzbenutzer das 
stehende Fahrzeug rechtzeitig erkennen. Zu guter Letzt 
noch ein Tipp für die Beifahrer: Fahrten bei dichtem Nebel 
erfordern die volle Konzentration des Fahrers. Deswegen 
sollte man ihn möglichst nicht durch Gespräche oder durch 
laute Musik ablenken.

Pächter/in gesucht!
Der Landkreis Bamberg sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt für den Museumsgasthof Schmaus in Frensdorf 
eine/n Pächter/Pächterin.
Folgende Räumlichkeiten werden verpachtet:
1 Gastraum mit 60 Sitzplätzen (ca. 61qm), 1 Biergarten (90 
Sitzplätze),
1 Küchenbereich mit insgesamt ca. 23 qm und div. Kühl- 
und Lagerräume.
Die Küche und der Gastraum sind komplett mit Großgeräten 
und Möbeln ausgestattet. Geschirr ist teilweise vorhanden. 
Auf dem Museumsgelände befindet sich ein Saal mit ca. 
140 Sitzplätzen, der für Familien- und Firmenfeiern gegen 
eine gesonderte Miete genutzt werden kann. Das Speisen-
angebot soll regionaltypische, saisonale und traditionelle 
Gerichte umfassen. Kooperationen mit dem nebenan 
liegenden Bauernmuseum sind erwünscht.
Die Gaststätte kann ohne Brauereibindung gepachtet 
werden. Den Pachtzins erfahren Sie auf Anfrage. Nähere 
Informationen erhalten Sie bei Renate Kühhorn,
Tel.: 09 51/85-621, E-Mail: renate.kuehhorn@lra-ba.bayern.de.

VHS Bamberg-Land
Festliches Weihnachtskonzert
am Sonntag, den 04.12.2022 um 17:00 Uhr in der Pfarr-
kirche St. Peter und Paul in Rattelsdorf.
Musik im Advent vom Kaiser-Heinrich-Chor
Mit der Weihnachtsgeschichte sind wir seit unserer Kindheit 
vertraut. Die Zeit der Erwartung des Weihnachtsfestes ist 
eine der spannendsten im ganzen Jahr und gerade in der 
Advents- und Weihnachtszeit berührt weihnachtliche Musik 
unsere Herzen ganz besonders.
Zu Beginn ihrer Schwangerschaft besucht Maria ihre eben-
falls schwangere Verwandte Elisabeth. Die erkennt als 
erste, dass sie von der Mutter Gottes besucht wird: „Wer 
bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ 
Maria antwortet, trotz aller Unsicherheiten, die sie in diesem 
Moment bewegen, mit ihrem berühmten „Magnificat“:
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter…
Mehrere Vertonungen dieses Textes in ganz unterschied-
lichen Stilen, Besetzungen und Sprachen gliedern das 
diesjährige Weihnachtskonzert des Kaiser-Heinrich-
Chores. Solistische und instrumentale Beiträge ergänzen 
das Programm. Weihnachtliche Weisen – besonders alte 
deutsche Weihnachtslieder – stehen als Vorboten des 
nahenden Weihnachtsfestes.
Die Konzerte finden statt am 02.12.2022 um 19:30 Uhr in der 
evangelischen St. Matthäuskirche Gaustadt, 03.12.2022 um 
19:00 Uhr in der Auferstehungskirche Bamberg, 04.12.2022 

Rettungsdienst
Unfall, lebensbedrohliche Erkrankungen
(Notarzt, Krankentransport, Berg- u. Wasserrettung)
Rettungsleitstelle  ...................................................  Tel. 112

Ärztl. Notfalldienst
Erkrankungen, derentwegen ich zu meinem Hausarzt ginge.
(Allgemeinarzt, HNO-Arzt, Augenarzt, Frauenarzt, Kinder-
arzt, Chirurgen)
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  .......................  Tel. 116 117
Bereitschaftspraxis Scheßlitz
Oberend 31, 96110 Scheßlitz, Tel. 0 95 42/7 74 38 55
Öffnungszeiten:
Mi.  ................................................... 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Fr.  .................................................... 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sa., So., Feiertage  .......................... 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Bereitschaftspraxis Klinikum Bamberg
Buger Str. 80, 96049 Bamberg, Tel. 09 51/7 00 20 70
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.  ........................................... 19:00 bis 21:00 Uhr
Mi.  .......................................................... 14:00 bis 21:00 Uhr
Fr.  ........................................................... 14:00 bis 21:00 Uhr
Sa., So., Feiertage  ................................. 09:00 bis 21:00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Rufbereitschaft des notdiensthabenden Zahnarztes von 
00:00 bis 24:00 Uhr. Behandlungszeit in der Praxis von 
10:00 bis 12:00 Uhr und von 18:00 bis 19:00 Uhr.
Homepage: www.notdienst-zahn.de
Notdienst-Servicenummer Tel. 0 800/6 64 92 89

Apotheken Notdienst
www.lak-bayern.notdienst-portal.de
Notdienst-Servicenummer, Tel. 0 800/0 02 28 33
Der nächste Apotheken Notdienst der Sonnen-Apo-
theke Zapfendorf, Bamberger Str. 23, Zapfendorf, ist am 
18.11.2022.

Autismus-Kompetenzzentrum 
Oberfranken

Wir bieten Beratung für Betroffene, Angehörige und Fach-
kräfte an. Die Beratung erfolgt nach Terminvereinbarung 
unter Tel.: 0 95 72/6 09 66-0. Auch anonyme Beratung kann 
erfolgen.

Herbsturlaub Praxis Braun 
Unsere Praxis ist vom 

07.11.2022 bis 11.11.2022
geschlossen.

Vertretung: Dr. Ott in Zapfendorf.



- 19 -   Nr. 21/2022

Nummer gegen Kummer
Gesprächs-, Beratungs- und Informationsangebot anonym 
und kostenlos. Weitere Info unter:
www.nummergegenkummer.de
Kinder- und Jugendtelefon:
0 800/1 11 03 33, Mo. – Sa. 14:00 bis 20:00 Uhr
Elterntelefon:
0 800/1 11 05 50, Mo. – Fr. 09:00 bis 11:00 Uhr,
Di. u. Do. 17:00 bis 19:00 Uhr
Das Elterntelefon ist neben dem üblichen Angebot mit den 
„Frühen Hilfen vor Ort“ vernetzt, die insbesondere jungen 
Eltern in schwierigen Situationen Hilfe anbieten können.
Beratung auch bei Mobbing oder Abzocke im Internet.

Hilfe bei Gewalt gegen Frauen
Tel. 0 80 00/11 60 16, vertraulich, kostenfrei und rund um 
die Uhr.
Weiter Info unter: www.hilfetelefon.de

Hospizverein Bamberg
Beratung unter Tel. 09 51/95 50 70 (alle Angebote sind 
kostenfrei)

Kindergarten St. Christophorus
St. Martin teilte seinen Mantel mit einem Bettler.
Er brachte „Licht und Wärme“ zu ihm.
Als Zeichen dafür tragen wir die Laternen beim Laternen-
umzug.

Zu Ehren des heiligen Martins 
gestalten

wir eine Martinsfeier und einen
Laternenumzug.

Termin: Donnerstag, 
10.11.2022,

um 17:30 Uhr.

Ablauf/Wegstrecke: In diesem 
Jahr

probieren wir eine neue Form 
aus.

Es gibt zwei Startpunkte.

Kindergarten, Waldkindergarten und
Krippen St. Christophorus:
Wendeplatte-Weiherweg 34.

Kindertagesstätte St. Franziskus:
Platz vor der Kirche St. Peter und Paul.

Wer möchte, kann sich gerne
an einen der beiden Startpunkte anschließen.

Beide Gruppen laufen zum Schulgelände.
Dort findet in der Parkbucht der Busse eine Martinsfeier 

statt.

Zum Abschluss wird Kinderpunsch auf dem
Schulhof angeboten und die Kinder erhalten

eine kleine Martinsgabe.

Bitte bringen Sie dafür eine Tasse mit.

„Mir geht es gut, drum hab ich Mut, zu helfen,

das tut gut!“
Der Martinstag soll uns an das Teilen erinnern.

Deshalb bitten wir um
freiwillige Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz 

Sternenzelt in Bamberg.
Auf Ihr Mitfeiern, Mitsingen, ... freuen sich Frau Goltz,
der Elternbeirat und das Personal der Einrichtung St. 

Christophorus.

Kindergarten St. Franziskus
Unser Elternbeirat im Kita.jahr 2022/2023
1. Vorsitzende: Karin Brückner, Zapfendorf
2. Vorsitzende: Julia Schubert, Unterleiterbach
Kassiererin: Nadja Haegel, Sassendorf
Schriftführer: Susanne Endres, Zapfendorf
stellv. Schriftführerin: Anja Janke, Zapfendorf
Weitere Mitglieder sind:
Batz Carina, Zapfendorf
Bodero James, Oberleiterbach
Brückner Robert, Zapfendorf
Christian Markus, Zapfendorf
Dengler Christina, Zapfendorf
Felgendreher Julia, Zapfendorf
Hälterlein Anna, Zapfendorf
Heathfield Kristina, Zapfendorf
Kadoch Carmen, Zapfendorf
Nüßlein Katharina, Lauf
Paredes Josephine, Zapfendorf
Schmitt Yvonne, Lauf
Wittwer Tobias, Zapfendorf
Zebunke Jessica, Zapfendorf

Montessori-Schule Bamberg
Infoabend am 24.11.2022
“Bildung am Lebensanfang könnte die derzeitige und 
zukünftige Gesellschaft wirklich verändern.” (Maria 
Montessori)
Die Grundstufe der Montessori-Schule Bamberg lädt 
zum Infoabend ein.
Am 24.11.2022 findet an der Montessori-Schule Bamberg 
für interessierte Eltern und pädagogisches Fachpersonal ein 
Infoabend statt. Informieren Sie sich an diesem Abend über 
die Pädagogik Maria Montessoris, das Schulkonzept, Lern-
inhalte, Lernerfolge und erfahren Sie, wie die Umsetzung 
des Grundgedankens „Hilf mir, es selbst zu denken!“ in der 
Praxis gelebt wird.
Wann: 24.11.2022, 19:30 – 21:30 Uhr.
Wo: Montessori-Schule (Grundstufe), Jakobsplatz 9, 96049 
Bamberg.
Anmeldung bis 18.11.2022 unter:
sekretariat@montessori-bamberg.de

Zu jeder Zeit selbst gestalten. 
Familienanzeigen ONLINE BUCHEN: 

anzeigen.wittich.de
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Kath. Seelsorgebereich Main-Itz
Notfallnummer: 0 95 44/98 79 09-5
In dringenden seelsorglichen Notlagen wie z. B. Krankheit 
oder Sterbefall, ist für Sie unter dieser Nummer ein Seel-
sorger erreichbar.

Seelsorgebereichsgottesdienst am Sonntagabend
Einen schönen Wochenend-Ausklang und Wocheneinstieg 
bieten unsere Sonntagabendgottesdienste im Seelsorge-
bereich. Diese wechseln jeden Sonntag den Ort (1. So.: 
Breitengüßbach, 2. So.: Kemmern, 3. So.: Rattelsdorf, 4. So.: 
Zapfendorf, 5. So.: Ebing) und sind eine Einladung an alle 
Gläubigen im Seelsorgebereich. Ab November beginnen 
sie bereits um 18:00 Uhr.

Spiel und Spaß
Am Donnerstag (1. Donnerstag im Monat), den 03.11.2022 
von 14:00 bis 17:00 Uhr sind wieder alle Senioren 
willkommen in froher Runde im Pfarrheim Zapfendorf etwas 
Zeit zu verbringen.

Bibel- und Glaubensgesprächskreis
Zum monatlichen Glaubens- und Bibelgesprächskreis 
treffen wir uns am Mittwoch, 02.11.2022 um 19:00 Uhr im 
Pfarrheim in Zapfendorf. Wir sprechen über das Sonntags-
evangelium. Herzliche Einladung.

Seniorennachmittag
Am Mittwoch, 09.11.2022 sind alle Interessierten sehr herz-
lich zu einem Seniorennachmittag eingeladen. Beginn ist 
um 14:00 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. 
Im Anschluss ist im Pfarrheim ein Diavortrag zum Thema: 
„So schön ist Deutschland, eine Herbst-/ Winterreise in den 
zauberhaften Süden“, Referetin ist Frau Marika Bayer-Thäle. 
Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee/Kuchen und Abend-
essen gesorgt. Herzliche Einladung!

St. Martinsfeier
St. Martin teilte seinen Mantel mit einem Bettler. Er brachte 
„Licht und Wärme“ zu ihm. Als Zeichen dafür tragen wir 
die Laternen beim Laternenumzug.Zu Ehren des heiligen 
Martins gestalten wir eine Martinsfeier und einen Laternen-
umzug.
Termin: Donnerstag, 10.11.2022, um 17:30 Uhr.
Ablauf/Wegstrecke: In diesem Jahr probieren wir eine neue 
Form aus. Es gibt zwei Startpunkte.
Kindergarten, Waldkindergarten und Krippen St. Christo-
phorus:
Wendeplatte-Weiherweg 34.
Kindertagesstätte St. Franziskus: Platz vor der Kirche St. 
Peter und Paul.
Wer möchte kann sich gerne an einen der beiden Startpunkte 
anschließen. Beide Gruppen laufen zum Schulgelände. Dort 
findet in der Parkbucht der Busse eine Martinsfeier statt. Zum 
Abschluss wird Kinderpunsch auf dem Schulhof angeboten 
und die Kinder erhalten eine kleine Martinsgabe. Bitte bringen 
Sie dafür eine Tasse mit.
„Mir geht es gut, drum hab ich Mut, zu helfen, das tut 
gut!“
Der Martinstag soll uns an das Teilen erinnern. Des-
halb bitten wir um freiwillige Spenden für das Kinder- und 
Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg.
Auf Ihr Mitfeiern, Mitsingen, ….. freuen sich Frau Goltz,
der Elternbeirat und das Personal der Einrichtung St. 
Christophorus
Erstkommunion 2023
Gemeinsamer Sonntagsgottesdienst mit allen Kommunion-
familien am Sonntag, 27.11.2022 um 10:30 Uhr.

Grund- und Mittelschule Zapfendorf

Overheadprojektoren 
inkl. rollbaren Wagen 
zu verkaufen
Overhead ohne Wagen:
30 Euro.
Overhead inkl. rollbarer 
Wagen: 50 Euro.

Ansprechpartner: 
Hausmeister 
Christian Bornschlegel,
Tel.: 01 51/72 60 32 45.

Bücherei

Bücherei Markt Zapfendorf
Schulstraße 7

Tel.: 0 95 47/60 36 24
E-Mail:
buecherei@zapfendorf.de
Mediensuche, Ver-

längerungen und Reservierungen auch unter www.zapfen-
dorf.de/leben/kinderbetreuung-bildung/gemeindebuecherei/

Öffnungszeiten:

Dienstag von 17:00 – 19:00 Uhr
Samstag von 15:00 – 17:00 Uhr

In den Herbstferien ist die Bücherei nur 
samstags geöffnet!

Anzeigenservice wird bei uns 
ganz  G R O S S  geschrieben!
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Sonntag, 13.11.2022 - 33. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Eucharistiefeier zum Volkstrauertag
19:00 Uhr Kemmern Pfarrgottesdienst

Kath. Pfarrgemeinde Kirchschletten
Sonntag, 30.10.2022 - 31. Sonntag im Jahreskreis
07:45 Uhr Abtei Maria Frieden: Eucharistiefeier
13:30 Uhr Eucharistiefeier zu Allerheiligen mit Friedhofs-

gang
19:00 Uhr Ebing Pfarrgottesdienst
Dienstag, 01.11.2022 - Allerheiligen
08:30 Uhr Oberleiterbach Eucharistiefeier mit Friedhofs-

gang
Mittwoch, 02.11.2022 - Allerseelen
19:00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 06.11.2022 - 32. Sonntag im Jahreskreis
07:45 Uhr Abtei Maria Frieden: Eucharistiefeier
10:15 Uhr Oberleiterbach Wort-Gottes-Feier
19:00 Uhr Breitengüssbach Pfarrgottesdienst
Mittwoch, 09.11.2022 - Weihetag der Lateranbasilika
18:00 Uhr Oberleiterbach Eucharistiefeier
Sonntag, 13.11.2022 - 33. Sonntag im Jahreskreis
07:45 Uhr Abtei Maria Frieden: Eucharistiefeier
08:30 Uhr Eucharistiefeier zum Volkstrauertag
16:30 Uhr Abtei Maria Frieden: Anbetungsstunde
19:00 Uhr Kemmern Pfarrgottesdienst

Filialkirchengemeinde Mariä Geburt 
Sassendorf
Sonntag, 30.10.2022 – 31. Sonntag im Jahreskreis
Kein Gottesdienst in Sassendorf
Dienstag, 01.11.2022 – Allerheiligen
14:00 Uhr Amt zu Ehren der Heiligen Muttergottes;

für + Hubert Wisocki
anschließend Friedhofsgang mit Gräber-
segnung

Sonntag, 06.11.2022 – 32. Sonntag im Jahreskreis
08:30 Uhr Amt für+ Eltern und Schwiegereltern Buga und 

Popp und + Angelika und Rebecca Lopez
Dienstag 08.11.2022
18:00 Uhr Rosenkranz der Rosenkranzbruderschaft 

Sassendorf
Sonntag, 13.11.2022 – 33. Sonntag im Jahreskreis
08:30 Uhr Amt für+ Maria und Adam Wagner und 

Angehörige
anschl. Gedenken der Gefallenen und Ver-
missten der beiden Weltkriege in der Kirche
Zählung der Gottesdienstteilnehmer

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise an den Aus-
hängen vor einem Gottesdienstbesuch.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Zapfendorf

Sonntag, 30.10.2022 - 20. Sonntag nach Trinitatis
15:30 Uhr Gottesdienst für ganz Ausgeschlafene und 

Abschluss der Kinderbibelwoche, Auf-
erstehungskirche Zapfendorf

Donnerstag, 03.11.2022
19:30 Uhr Posaunenchor-Probe, Gemeindesaal der Auf-

erstehungskirche
Freitag, 04.11.2022
18:00 Uhr Kirchenchor-Probe, Gemeindesaal der Auf-

erstehungskirche
19:30 Uhr Jugendkreis, Gemeindesaal der Auf-

erstehungskirche

Kirchenmäuse
Wortgottesdienst für Familien mit kleinen Kindern. Herzliche 
Einladung am Sonntag, 27.11.2022 um 10:30 Uhr im Pfarr-
heim.

Gemeinsames ABENDLOB im Seelsorgebereich
So wie zu Beginn unseres Seesorgebereichs laden wir 
alle Mitglieder unserer Gemeinden zu einer gemeinsamen 
Vesper (Abendgebet der Kirche) ein. Diese feiern wir am 
Freitag, den 25.11.2022 um 18:30 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Kilian in Hallstadt. Im Anschluss daran gibt es eine 
Begegnungsmöglichkeit. Alle Seelsorger werden dabei 
anwesend sein. Alle Gemeindemitglieder sind herzlich dazu 
eingeladen, in besonderer Weise die Mitglieder der kirch-
lichen Gremien, Gruppen und Verbände, sowie die Ver-
treterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit.

Kath. Pfarrgemeinde Zapfendorf
Freitag, 28.10.2022 - Hl. Simon und hl. Judas, Apostel
09:00 Uhr Eucharistiefeier
17:00 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden
Samstag, 29.10.2022
17:30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Sonntag, 30.10.2022 - 31. Sonntag im Jahreskreis
10:15 Uhr Lauf Eucharistiefeier zu Allerheiligen mit Fried-

hofsgang
14:00 Uhr Unterleiterbach Eucharistiefeier zu Aller-

heiligen mit Friedhofsgang
19:00 Uhr Ebing Pfarrgottesdienst
Dienstag, 01.11.2022 - Allerheiligen
13:30 Uhr Eucharistiefeier mit. Friedhofsgang
Mittwoch, 02.11.2022 - Allerseelen
17:30 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 03.11.2022
18:00 Uhr Unterleiterbach Eucharistiefeier
Freitag, 04.11.2022 - Hl. Karl Borromäus, Bischof von 
Mailand
17:00 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden
Samstag, 05.11.2022
14:00 Uhr Taufteier
17:00 Uhr Rosenkranzgebet und Beichtgelegenheit
17:30 Uhr Eucharistiefeier Jahresgottesdienst der FFW 

Zapfendorf
Sonntag, 06.11.2022 - 32. Sonntag im Jahreskreis
08:30 Uhr Lauf Wort-Gottes-Feier
19:00 Uhr Breitengüßbach Pfarrgottesdienst
Dienstag, 08.11.2022
18:30 Uhr Roth Eucharistiefeier
Mittwoch, 09.11.2022 - Weihetag der Lateranbasilika
14:00 Uhr Eucharistiefeier für Senioren mit anschl. 

Seniorennachmittag
Donnerstag, 10.11.2022 - Hl. Leo der Große, Papst, 
Kirchenlehrer
18:00 Uhr Außerhalb Martinsfeier am Busparkplatz 

Schule
Start des Laternenumzugs bereits um 17:30 Uhr an 2 
Treffpunkten:
Kindergarten, Waldkindergarten und Krippen St. Christo-
phorus: Wendeplatte-Weiherweg 34.
Kindertagesstätte St. Franziskus: am Platz vor der Kirche 
St. Peter und Paul.

18:00 Uhr Lauf Eucharistiefeier
Freitag, 11.11.2022 - Hl. Martin, Bischof von Tours
09:00 Uhr Eucharistiefeier
17:00 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden
Samstag, 12.11.2022
17:30 Uhr Lauf Eucharistiefeier zum Volkstrauertag
19:00 Uhr Unterleiterbach Eucharistiefeier zum Volkstrauer-

tag



- 22 -   Nr. 21/2022

Nach dem Martinszug gibt es Glühwein, Kinderpunsch, 
Kuchen, Wiener mit Brötchen und andere leckere Speisen. 
Bitte Tassen mitbringen.
Auf Euer Kommen freuen sich Marion Schneiderbanger mit 
Team.

Theater- und Kulturverein Zapfendorf
Theater in Unterleiterbach
Wir spielen das Stück: Wer is do schwanger?!
Ein Lustspiel in 3 Akten von Andreas Keßner.
Termine:

4. Auftritt Freitag - 28.10.2022, 19:30 Uhr.
5. Auftritt Samstag - 29.10.2022, 19:00 Uhr.
6. Auftritt Sonntag - 30.10.2022, 14:00 Uhr.
7. Auftritt Sonntag - 30.10.2022, 18:00 Uhr.
Spielstätte: Sportheim des FSV Unterleiterbach - 
Unterbrunner Weg 2.
Karten bei Schreibwaren Beringer, Bamberger Str. 1 in 
Zapfendorf, Preis pro Eintrittskarte: 8 Euro.

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Lauf e.V.
Samstag, 19.11.2022
ab 11:30 Uhr, Kesselfleischessen im Feuerwehrhaus.

Jugendgruppe der Freiwilligen 
Feuerwehr Unterleiterbach

Samstag, 05.11.2022
ab 09:00 Uhr, Altpapiersammlung im Ortsteil Unterleiter-
bach.

Freiwillige Feuerwehr Zapfendorf e.V.
Samstag, 05.11.2022
17:15 Uhr, Jahresgottesdienst mit anschließendem Jahres-
essen im Gasthaus Jüngling, Treffpunkt in Uniform am 
FwGh.
Die Vorstandschaft lädt alle aktiven, passiven Kameraden 
sowie die Jugendabteilungen mit den Partner*innen ein.

Sonntag, 13.11.2022
10:00 Uhr, Volkstrauertag, Treffpunkt in Uniform am Vereins-
lokal Jüngling.
Teilnahme ist Ehrensache. Anschließend Mittagessen im 
Vereinslokal.
David Saridžic
1.Vorstand

Flora und Fauna

Gartenbauverein Oberleiterbach
Freitag, 18.11.2022
Adventskranz binden
Liebe Oberleiterbacher und Oberleiterbacherinnen,
wir laden euch herzlich ein zum gemeinsamen Advents-
kranz binden. Bitte bringt eure Kränze, Kerzen, Dekoration 
etc. selbst mit.

Sonntag, 06.11.2022 - Drittl. Sonntag d. Kj.
08:45 Uhr Gottesdienst in der Klinikkapelle Kutzenberg
10:00 Uhr Gottesdienst, gleichzeitig Sonntagskinder, Auf-

erstehungskirche Zapfendorf
Dienstag, 08.11.2022
18:00 Uhr Gebet für den Frieden, Auferstehungskirche 

Zapfendorf
Mittwoch, 09.11.2022
15:00 Uhr Frauenkreis, Gemeindesaal der Auf-

erstehungskirche
Donnerstag, 10.11.2022
19:30 Uhr Posaunenchor-Probe, Gemeindesaal der Auf-

erstehungskirche
Freitag, 11.11.2022
18:00 Uhr Kirchenchor-Probe, Gemeindesaal der Auf-

erstehungskirche
Samstag, 12.11.2022

Dekanats-Konfi-Tag in Lichtenfels
17:00 Uhr Gottesdienst mal anders im Gemeindesaal 

mit gemeinsamen Abendessen, zu dem jeder 
etwas mitbringen kann.

Termine Oktober/November 2022
21.10.-30.10.2022
„Wer is do schwanger?!“, Theater- und Kulturverein Zapfen-
dorf e.V.

31.10.2022
Pfad zum Gruseln, TSG Mädchengarde Zapfendorf e.V.

05.11.2022
Basar für Kinderkleidung und Kindersachen, Initiative 
„Regenbogen“

05.11.2022
Taubenmarkt, Stammtisch Kurvenfreunde e.V.

05.11.-06.11.2022
Kleintierzucht-Vereinsschau, Kleintierzuchtverein Zapfen-
dorf e.V. u. Umgebung

19.11.2022
Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier, SV Blau-Weiss Sassen-
dorf

Brauchtum

Krieger- und Soldatenkameradschaft 
Unterleiterbach

Samstag, 29.10.2022
19:00 Uhr, Weinfest im Feuerwehrhaus.

St. Martin in Lauf
Sonntag, 06.11.2022
17:00 Uhr, Martinsandacht und Spiel mit Pferd, Treffpunkt 
Hellerwiese. Wer von den Kindern möchte, kann gerne 
spontan bei einem Laternentanz mitmachen. 
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Robert Martin, als kompetenten Referenten zu diesen 
aktuellen Themen gewinnen.
Am Montag, 14.11.2022 um 19 Uhr im Sportlerheim des 
FV Giech informiert er darüber, wie jeder einzelne im täg-
lichen Umgang mit der Energie einen Beitrag gegen die 
Klimakrise leisten kann, und er gibt einen Einblick über die 
Situation in der Großgemeinde Scheßlitz.
Wir laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herz-
lich ein!
Thomas Firnstein
CSU-Ortsvorsitzender

Soziales

VdK OV Lauf
Sonntag, 30.10.2022
14:30 Uhr, Kaffeenachmittag, Alte Schule Lauf.
Herzliche Einladung an alle Mitglieder und Angehörige, 
auch alle Nichtmitglieder und Bekannte sind herzlich ein-
geladen.

Sport

1. FC Lauf 1946 e.V.
Freitag, 04.11.2022
ab 16.30 Uhr, Karpfenessen im Sportheim. Auch Straßen-
verkauf. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Aquarena-Freunde Zapfendorf e.V.
Donnerstag, 24.11.2022
19:00 Uhr, Mitgliederversammlung in Jacks Wirtshaus, 
Schulstraße 1, 96199 Zapfendorf. Einladung ergeht an alle 
Vereinsmitglieder.
Die Tagesordnung geben wir wie folgt bekannt:
1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Bestimmung von Kassenprüfern
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Änderung von § 2 Abs. 2 und 18 Abs. 2 der Satzung zur 

Erfüllung der Gemeinnützigkeit
7. Behandlung von Anträgen der Mitglieder
8. Sonstiges
Für den Vorstand
Dr. Christopher Rosenbusch
Erster Vorsitzender

SV Blau-Weiss Sassendorf
Voranzeige

Samstag, 19.11.2022
19:00 Uhr, Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier.

Freitag, 30.12.2022
19:00 Uhr, Schnauz Turnier.

Freitag, 06.01.2023
10:00 Uhr, Frühschoppen/Stärk antrinken.

Donnerstag, 16.02.2023
19:00 Uhr, Weiberfasching.

Zur besseren Planung möchten wir euch bitten, euch bis 
zum 12.11.2022 per Telefon (09547/8705441) oder E-Mail 
(angela.hennemann@gmx.de) anzumelden. Wir freuen uns 
auf ein paar gemütliche Stunden.
Beginn 18:00 Uhr im Gemeinschaftshaus.
Die Vorstandschaft

Imkerverein - Bienenfreunde 
Zapfendorf u. U.

Freitag, 11.11.2022
19:00 Uhr, Vortrag zur Bienenweide und -tracht, Gasthof 
Jüngling, Hauptstr. 20, 96199 Zapfendorf.

Kleintierzuchtverein Zapfendorf e.V. 
u. Umgebung

Vereinsschau in der Ausstellungshalle, Laufer Str. 55, 
Zapfendorf.
Ausgestellt werden Kaninchen, Tauben u. Hühner.

Samstag, 05.11.2022
13:00 – 17:00 Uhr, Schauöffnung, größte gemischte Schau 
im Landkreis.
14:00 Uhr, Eröffnungsfeier, ca. 250 Tiere kommen zur Aus-
stellung.
Wir reichen an beiden Tagen Kaffee, Kuchen und Torten 
(auch zum mitnehmen).

Sonntag, 06.11.2022
10:00 – 16:00 Uhr, Schauöffnung.
Die evtl. Einhaltung eines Corona Hygienekonzeptes 
beachten.
Es gibt eine Tombola zu Gunsten der Jugendgruppe.
Eintritt für Kinder und Jugendliche an beiden Tagen frei!

Obst- und Gartenbauverein 
Oberoberndorf – Kirchschletten – 
Reuthlos

Voranzeige:

Samstag, 26.11.2022
18:30 Uhr, Vorweihnachtliche Feier im „Pfarrheim 
Kirchschletten“.
Über Ihr kommen freut sich die Vorstandschaft!

Politik

CSU-Ortsverband Scheßlitz
Energiesparen im Haushalt – wie kann ich meinen 
Energieverbrauch senken?
Wie kann ich unabhängiger von Energieanbietern 
werden?
• Möglichkeiten, Strom zu erzeugen
• Möglichkeiten, Strom zu speichern
• Energiesparen im Haushalt - wie kann ich meinen
• Energieverbrauch senken?
• Wie kann ich unabhängiger von Energieanbietern werden?
• Möglichkeiten der Wärme- Erzeugung ohne Öl und Gas
• Einblick über die Situation in der Großgemeinde Scheßlitz

Der CSU-Ortsverband Scheßlitz konnte zusammen mit 
dem Arbeitskreis CSU- Energie/Umwelt den ehemaligen 
Klimaschutzbeauftragten des Landkreises Bamberg, Herrn 
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Stammtisch Glötzenköpf
Freitag, 28.10.2022
18:00 Uhr, JHV im Mehrzweckgebäude Sassendorf.
Tagesordnung:
1. Begrüßung 1. Vorsitzender
2. Totengedenken
3. Protokoll letzte JHV
4. Bericht 1. Vorsitzender
5. Bericht Schriftführer
6. Bericht Kassierer
7. Bericht Kassenprüfer
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Wünsche und Anträge
Um zahlreiche Teilnahme aller Mitglieder wird gebeten.

Stammtisch Kurvenfreunde e.V.
Samstag, 05.11.2022
18:00 Uhr, Taubenmarkt im Mehrzweckgebäude Sassen-
dorf.

Stammtisch „Laafer Kärwäsbuam“
Wir sagen Dankeschön an allen Helfern, Freunden und 
Gästen für die zahlreiche Unterstützung an unserer Kerwa 
in Lauf. Bedanken möchten wir uns auch bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Lauf für das Einholen und Aufstellen des Kirch-
weihbaums. In diesem Jahr konnten wir wieder unsere 
Kerwa auf unserem schönen Festplatz bei wunderbarem 
Wetter mit euch allen feiern. Vielen herzlichen Dank!!!
Euer Stammtisch „Laafer Kärwäsbuam“

Stammtisch Mainsegler 
Unterleiterbach

Samstag, 05.11.2022
18:00 Uhr, Einladung zum monatlichen Karten im Gasthaus 
Schober.

Voranzeige

Sonntag, 27.11.2022
Feier zum 65-jährigen Bestehen am im Gasthaus Schober 
mit Mittagessen und anschließendem Zusammensein bei 
Kaffee und Kuchen
Die Vorstandschaft

Stammtisch Motorsportfreunde 
Unterleiterbach

Freitag, 28.10.2022
19:00 Uhr, Versammlung mit Frauen in Karl`s Hütte.

Freitag, 11.11.2022
18:00 Uhr, Martinsumzug, Treffpunkt in der Kirche Unter-
leiterbach.
Für die Kinder wird wieder kostenlos Kinderpunsch und 
Bratwürste bereitgestellt. Für die Erwachsenen steht Glüh-
wein zur freien Verfügung. Bitte Tassen mitbringen.

Stammtisch „Sprich-leise“ 
Zapfendorf e.V.

Liebe Stammtischbrüder,
unsere Novembersitzung findet am Freitag, den 04.11.2022 
um 19:00 Uhr in der Gastwirtschaft Jüngling statt. Über 
zahlreiche Teilnahme würde sich der Vorstand sehr freuen.

Rennsteigverein 1896 e.V.
Sonntag, 30.10.2022
Karpfenwanderung
11:30 Uhr, Abfahrt an der Wandertafel mit eigenem PKW.
Autobahn bis Ausfahrt B 505. Bitte beachten: rechte Fahr-
spur in der Baustelle benutzen, da die linke Fahrspur keine 
Ausfahrtmöglichkeit bietet. B 505 – Ausfahrt Hirschaid – 
Richtung Hirschaid, den Kreisel in Richtung Rothensand 
verlassen. In Rothensand auf dem Parkplatz der ehe-
maligen Gastwirtschaft Fischer parken. Bitte Fahrgemein-
schaften bilden. 12:15 Uhr, kurze Wanderung nach Groß-
buchfeld (ca. 25 min.).
12:45 Uhr, Einkehr in der Gastwirtschaft Weber in Groß-
buchfeld. Nach dem Mittagessen geht es zurück zum Park-
platz in Rothensand.
Wanderführer: Kurt Enzi, Tel.: 0 95 47/17 64, Teilnahme bis 
27.10.2022, telefonisch melden! Wandergäste sind herzlich 
willkommen!
Vorstandschaft des RV Zapfendorf

Sonntag, 06.11.2022
Herzliche Einladung zur Martini Gänse-Wanderung nach 
Dittersbrunn
12:15 Uhr, Abfahrt mit dem PKW an der Wandertafel, Fahrt 
nach Prächting zum Wanderparkplatz, Kurze Wanderung 
vom Parkplatz nach Dittersbrunn, 13:00 Uhr, Einkehr im 
Gasthof Veitsberg, Familie Hagel. Wandergäste sind herz-
lich willkommen! Wanderführerin: Brigitte Mencl, 
Tel.: 0 95 47/16 64.

TSG Mädchengarde Zapfendorf e.V.
Pfad zum Gruseln
Für alle Kinder ab 8 Jahren
Montag, 31.10.2022
Treffpunkt 18:00 Uhr am Ende der Oberleiterbacher Straße, 
Richtung Lehrbienenstand. Die Kinder und Jugendlichen 
werden von uns abgeholt und laufen in kleinen Gruppen 
selbstständig durch den Pfad. Dauer ca 40 min. Ende ist am 
Parkplatz Waldkindergarten. Bitte den Kindern eine Notfall-
Handynummer mit geben. Bei Fragen: info@tsg-zapfendorf.de

Voranzeige

Samstag, 04.02.2023
TSG-Fasching

Sonntag, 05.02.2023
Kinderfasching

Sonntag, 19.02.2023
Faschingsumzug
Wir freuen uns auf Euch!

Stammtisch

Aktive Bürger Zapfendorf (ABZ)
Dienstag, 01.11.2022
18:00 Uhr, Dämmerschoppen, Gastwirtschaft Jüngling, 
Zapfendorf.

Dienstag, 08.11.2022
18:00 Uhr, Dämmerschoppen, Gastwirtschaft Jüngling, 
Zapfendorf.
Plaudern über alles was uns bewegt.
Info: Franz Spindler, Mobil/Whatsapp: 01 71/62 91 260.



- 25 -   Nr. 21/2022

Benedikt Kannheiser, der zugleich Kreisbrandmeister 2/1 
ist, ist Teil des Teilnehmerteams, als Maschinist.
Dritter Bürgermeister Andreas Schonath lobt den Ein-
satz der Kameradinnen und Kameraden und vor allem die 
interkommunale Zusammenarbeit, die auch in anderen 
Bereichen sinnvoll wäre. Kreisbrandmeister Benedikt 
Kannheiser würdigt das Engagement der Teilnehmenden, 
Ausbildungsleiter Stefan Schmitt die gute Arbeit der Aus-
bilder. „Ich bin zum ersten Mal sprachlos, das erlebt man 
nur sehr selten“, sagt Schiedsrichter Edgar Dünkel bei der 
Übergabe der Abzeichen. Die große Zahl von 30 Bronze-
Absolventen überwältigte ihn schier. „Das war eine Top-
Leistung aller!“ Unter Applaus werden die Abzeichen über-
geben. Einen Sonderapplaus gibt es für Johannes Weber, 
der Gold-Rot erreichte.
Markus Drossel

Hier können Gruppierungen aus der Gemeinde, Berichte 
(jeweils 1 Spalte bzw. 1/2 Seite) über ihre Aktivitäten ver-
öffentlichen. Diese stellen die eigene Meinung des Ver-
fassers dar, dessen Name am Ende des Berichtes stehen 
muss.
Korrekturen werden von uns nicht vorgenommen.

Freiwillige Feuerwehren 
des Marktes Zapfendorf

Fünf Gruppen meistern die Leistungsprüfung 
Technische Hilfeleistung
„Absitzen!“ Der Gruppenführer hat sich ein erstes Bild von 
der Lage gemacht: Bei Dunkelheit hat sich ein Verkehrs-
unfall ereignet. Der Fahrer ist eingeklemmt. Die Mannschaft 
verlässt das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 und 
stellt sich auf. Nun heißt es schnell sein und professionell 
arbeiten.
Fünf Gruppen sind zur Leistungsprüfung Technische 
Hilfeleistung auf dem Parkplatz des Freibads Aquarena 
angetreten. Das Besondere: Sie stammen aus drei 
Kommunen beziehungweise zwei Inspektionsbereichen – 
aus dem Markt Zapfendorf, dem Markt Rattelsdorf und der 
Stadt Scheßlitz. Die Schiedsrichter Edgar Dünkel (Dörfleins), 
Martin Raab (Bischberg) und Reiner Nastvogel (Priesen-
dorf) schauen jeweils ganz genau hin, auch Kreisbrand-
inspektor Andreas Schnapp und Ehrenkreisbrandmeister 
Peter Kleiber sind vor Ort. Zu kritisieren gibt es wenig: 
Angriffstrupp und Schlauchtrupp bereiten die Geräte-
ablage vor, der Wassertrupp sichert die Unfallstelle ab und 
anschließend gegen Brandgefahr, der Maschinist sorgt mit 
dem Lichtmast für die Einsatzstellenbeleuchtung. Das Fahr-
zeug wird beidseitig sicher unterbaut, der Melder kann sich 
um den Verletzten kümmern.
Nach Einsatz von Spreizer und Schneidgerät kommt das 
Kommando „Person befreit, dem Rettungsdienst über-
geben!“. Ende der Zeitmessung. Die Spannung fällt von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab: geschafft! Letztlich 
bieten die Feuerwehren Zapfendorf, Windischletten Lauf, 
Ebing und Oberleiterbach erstklassige Leistungen. Sie sind 
von den Ausbildungsleitern Stefan Schmitt (2. Kommandant 
Zapfendorf), Manuel Ries (3. Kommandant Zapfendorf), 
Holger Porzner und Martin Menrath exzellent vorbereitet 
worden. Gut vier Wochen lang wurde mehrmals die Woche 
geübt. Und Zapfendorfs federführender Kommandant? 
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Kirchweih in Lauf
Endlich konnte in Lauf nach einem Jahr kompletter 
Coronapause 2020 und einer abgespeckten Kerwa 2021 
wieder zünftig gefeiert werden! Bei tollem Wetter am ganzen 
Wochenende wurde von der Feuerwehr Lauf am Samstag 
der Kirchweihbaum gestellt. Besonderer DANK gilt Theodor 
Martin, der mit seinem BTC, Baujahr 1950 - der ersten 
motorisierten Zugmaschine damals in Lauf - den Baum zog. 
Die Laufer Blasmusik umrahmte diese schöne Tradition. 
Den Laafer Kärwäsbum gilt großes LOB für die sehr gute 
Organisation der Kerwa! Das neue Kerwasprogramm wurde 
an allen Tagen sehr gut angenommen. Der FC Lauf gewann 
am Sonntag sein Kirchweihspiel! Vergelt‘s Gott allen Helfern 
und Besuchern, auch Pfarrer Wolfgang Schmidt für den 
schönen Festgottesdienst, denn nur deswegen können wir 
Kerwa feiern. Fazit der Kerwa 2022: Laafer – wir könnens 
noch!- Des FEIERN! Bis nächstes Jahr und bleibt gesund!
Text: FFW Lauf
Fotos: Stammtisch „Laafer Kärwäsbuam“

Freiwillige Feuerwehr Oberleiterbach
Die erste MTAlerin in der Geschichte 
der Oberleiterbacher Wehr
Angela Hennemann meistert Prüfung in Rattelsdorf – 
Viele Unwägbarkeiten durch Corona.
Es war nicht weniger als ein Meilenstein, der hier gesetzt 
wurde – in Rattelsdorf: Angela Hennemann ist die erste Frau 
in der 121-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberleiterbach, die die Modulare Truppausbildung (früher: 
Truppmann) gemeistert hat. Dabei gab es so einige Hürden 
zu nehmen.
Rückblick: Von September 2021 bis Juni 2022 hatten die 
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren im Zapfen-
dorfer Umland Feuerwehranwärter aus ihren Wehren 
gemeinsam und mit viel Akribie für die MTA vorbereitet, zu 
großen Teilen in Oberleiterbach. Immer wieder mussten die 
Ausbilder geduldig und kreativ sein, um ihre Feuerwehr-
frauen und -männer trotz Corona weiter unterrichten zu 
können. Unter anderem gab es auch Online-Unterrichtsein-
heiten – und Zwangspausen. Wenige Tage vor der Prüfung 
machte Corona der Oberleiterbacher Kameradin dann 
einen Strich durch die Rechnung. Oder besser: zwei Striche 
machten eine Teilnahme unmöglich.
In Schulterschluss mit dem Kreisbrandinspektor Andreas 
Schnapp und Kreisbrandmeister Benedikt Kannheiser 
sowie Andreas Flügel-Steiner, dem Kommandanten von 
Rattelsdorf, durfte Angela Hennemann nun, ebenso wie 
Peter Amann von der Feuerwehr Oberoberndorf, die 
Prüfung in der Nachbargemeinde ablegen, gemeinsam mit 
weiteren 34 MTA-Schülerinnen und Schülern. Neben einer 
schriftlichen Prüfung galt es, die verschiedenen Arten von 
Feuerlöschern zu erklären und den Brustbund (Rettungs-
knoten) mitsamt Spierenstich sowie den Mastwurf nebst 
Halbschlag zu knüpfen. Ebenso galt es, eine bewusstlose 
Person aufzufinden und richtige Maßnahmen zu ergreifen. 
Danach wurde mit der vierteiligen Steckleiter angeleitert. 
Die Prüfer Andreas Schnappauf, Benedikt Kannheiser und 
Jürgen Hümmer, der Kreisbrandmeister aus Breitengüß-
bach, hatten wenig zu kritisieren. Sie lobten die fundierte 
Ausbildung sowie die Bereitschaft der Prüflinge, sich ehren-
amtlich so aufopferungsvoll zu engagieren. Niko Dumsky 
und Markus Drossel, die Kommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberleiterbach (beide waren auch Teil des Aus-
bilder-Teams), zeigten sich nach bestandener Prüfung sehr 
stolz auf die Leistung von Angy Hennemann, die trotz vieler 
Unwägbarkeiten und Hürden nie aufsteckte, sondern immer 
am Ball geblieben ist und sich mit viel Fleiß und Ehrgeiz 
einen Platz im Geschichtsbuch Oberleiterbach sicherte.

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / Robert Kneschke

Mit einer Anzeige...

die Oma und den Opa

ganz stolz machen.

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/gruss

Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0
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Die Einhaltung eines evtl. Hygienekonzeptes bitte beachten !      

Kaffee und verschiedenes Gebäck !

Es
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Liebe Verwandte, Freunde,  
Bekannte, Nachbarn und Vereine
ich bitte von persönlichen Gratulationen zu meinem 

75. Geburtstag
wegen Corona abzusehen.

Vielen Dank für die angedachten Glückwünsche.
Bleibt gesund!

Eure Erika Gagel
Unterleiterbach, 09.11.2022

Liebe Freunde, Bekannte, 
Nachbarn und Vereine,
ich bitte von Besuchen anlässlich 

meines 80. Geburtstages
am 16. November 2022 abzusehen.

Danke.

Rita Linzmayer
Unterleiterbach

Aus gesundheitlichen Gründen kann ich  
an meinem Geburtstag keinen Besuch  

empfangen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Anni Melber

 Familienanzeigen Für jeden familiären Anlass.
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Zu jeder Zeit selbst gestalten. 
Familienanzeigen ONLINE BUCHEN: 

anzeigen.wittich.de
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Die Herbstzeit mit Steba genießen 
Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite, die Sonne schaut 
raus, die bunten Blätter fallen von den Bäumen – die Familien 
sind draußen und genießen es, Pilze oder Kastanien zu sammeln. 
Und wenn das Abendessen dann schnell gehen muss, dann 
kann der DD 3 SMART von Steba helfen. Der Steba Multikocher 
/ Schnellkochtopf DD 3 SMART ist ein praktisches Küchengerät, 
das viele Funktionen in sich vereint. Ob Schongaren, Dämpfen, 
Braten, Anbraten, Reis kochen, Joghurt machen oder Backen – aus 
12 voreingestellten Programmen können Sie die Art und Weise der 
Zubereitung ganz einfach auswählen. Mit seiner Warmhaltefunktion 
bleibt die perfekte Serviertemperatur Ihrer gekochten Speisen über 
mehrere Stunden erhalten. All diese Eigenschaften zeigten sich 
auch im Test von Haus & Garten als sehr gut, denn der DD 3 
SMART von Steba wurde Testsieger! 

Als Schnellkochtopf im Einsatz zaubert der DD 3 SMART schmack-
hafte Köstlichkeiten in kürzester Zeit. Ein leckeres Gulasch gelingt 
z.B. in weniger als 30 Minuten. Das gelingt unter anderem, weil sich 
der elektrische Schnellkochtopf schneller als ein Kochtopf auf dem 
Herd erhitzt, wodurch sich die Zubereitungszeit um bis zu 70 % 
verkürzt. Das schafft mehr Freizeit und weniger Zeit in der Küche. 
Außerdem schont die mit den kürzeren Garzeiten einhergehende 
erhebliche Stromersparnis die Geldbörse und das ist in Zeiten 
wie diesen natürlich der Hammer!

Genusszeit mit den Steba Raclettes „Made in Franken“ 

Wussten Sie, dass mitten im Bamberger Landkreis ein Spezialist für 
Kleinelektrogeräte sitzt? Steba Elektrogeräte produziert noch heute 
direkt im Werk in Strullendorf, unter anderem Kontaktgrills und Ra-
clettes. Jetzt im Herbst gibt es doch nichts Schöneres, als es sich 
mit Freunden oder Familie am Wochenende zu Hause gemütlich 
zu machen und gemeinsam zu schlemmen. Den Phantasien sind 
hier wenige Grenzen gesetzt – von allerlei Gemüse über Fisch und 
Fleisch kann man wirklich alles auf dem Raclette grillen oder in den 
Pfännchen mit Käse überbacken. Und mit den hochwertigen Steba 
Produkten haben Sie sehr lange ihre Freude an diesem Produkt!

Steba Werksverkauf

Schauen Sie gerne mal in unserem Werksverkauf vorbei und 
lassen sich von unseren Experten beraten. Hier finden Sie eine 
tolle Auswahl an hochwertigen Elektrogeräten, von Backöfen 
über Fritteusen, Wasserkochern und BBQ-Grills ist alles dabei – 
und das zu attraktiven Preisen!

Öffnungszeiten 
Mo. – Do. 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 15:30 Uhr 
Fr. 08:00 bis 12:00 Uhr
Pointstraße 2, 96129 Strullendorf
Zugang nicht barrierefrei.

- Anzeige - GOLDSCHMIEDEMEISTERIN

Rothenbühl 5
96250 Ebensfeld
Eggenbach

T     09533  • 8265
M  info@kraus - schmuck.de
W  www.kraus - schmuck.de

Goldschmiedemeisterin

Webshop shop.kraus-schmuck.de | Zertifiziert für Nachhaltigkeit gemäß RJC.

Rothenbühl 5 · 96250 Ebensfeld · Eggenbach ✆ 0 9533 8265  
Do. 9 - 19 Uhr, Fr. 9 - 18 Uhr oder an allen anderen Tagen nach tel. Terminabsprache

 info@kraus-schmuck.de  www.kraus-schmuck.de

Trauringe maschinell gefertigt oder besser Ihre Traumringe aus 
Ihrer heimatlichen Meistergoldschmiede?

Liebevoll und gemeinsam mit Ihnen nach Ihren Wunsch- und  
Preisvorstellungen gestaltet. Ich freue mich auf Sie.

Zapfendorf  09547 - 448

Unser Bestattungsinstitut ist einer langen Tradition verpflichtet
und steht für Sachkenntnis und angenehme Zurückhaltung.

Wir beraten und begleiten Sie umfassend, kompetent,
ganz individuell und persönlich.

Familienbetrieb seit 1900

Bestattungen
Scheerbaum

Wir sind rund um die Uhr für Sie da

Marktplatz 1 96179 Rattelsdorf  - h.scheerbaum@t-online.de

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -35 / -17
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -13 / -20
anzeigen@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -13 / -20
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion  -25 / -31 
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung

- Blätter A – M  -40 

- Blätter N – Z  -27
reklamation@wittich-forchheim.de

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.30 Uhr
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Telefon: (0151) 52046086
E-Mail:  n.kraus@wittich-forchheim.de 
*   4 Anzeigen schalten und nur 3 bezahlen.   

Die Ausgaben sind je frei wählbar. (ausgeschlossen Oster- und Weihnachtsanzeigen)   
Angebot nicht kombinierbar mit bestehenden Aufträgen und nur bis zum 04.11.2022.

HERBST-
AKTION JETZT

ANZEIGENSCHALTEN!

3 +1 
ANGEBOT *ANGEBOT *

Am Fr. 11.11 und 12.11 2022

immer zwischen 16 und 22 Uhr

Im Antoniusweg 13

Zapfendorf

Lasst Euch verzaubern von 

Splottis Kreativwelt, Lombagine

und FIRE-DING

Bei Glühwein, Plätzchen und

schönem Ambiente erwarten

Euch tolle Angebote.

 Hubschrauber-Rund� ug
 Erleben Sie Ihre Heimat von oben für einen 
guten Zweck! Helfen Sie mit! 

 Der Hubschrauber – kein anderes Fluggerät 
weckt so viel Leidenscha�  und Faszination in 
Menschen. Kaufen Sie ein Ticket für einen 
Mit� ug im Hubschrauber und tun Sie damit 
auch noch Gutes. Denn 20% des Flugpreises 
werden für den Bau von Schulen in Entwick-
lungsländern an die Reiner Meutsch Sti� ung 
FLY & HELP gespendet.

 Bestellen Sie jetzt!
 Buchungscode: LW05

 www.hubschraubertag.de oder 
telefonisch unter 02688/989012
 Unter dieser Rufnummer sind wir Montag bis 
Freitag von 10 bis 17 Uhr für Sie erreichbar.

 Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP:
Mit dem Kauf eines Flugtickets schenken Sie Kindern 
eine Zukunft. Es fl ießen automatisch 20% des Ticket-
preises in die Bildungsprojekte der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP. Die Spenden werden 1:1 ohne 
Abzug von Verwaltungskosten für den Bau von Schu-
len in Entwicklungsländern eingesetzt. Erfahren Sie 
mehr über FLY & HELP unter www.fl y-and-help.de

 Abfl ugorte und Termine 2023
Datum Tag Flug
24.07.23 Montag Herzogenaurach
24.07.23 Montag Kitzingen

 Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP

Ob als besonderes Geschenk für einen lieben 
Menschen oder einfach aus Spaß und Begeisterung 
am Fliegen: Diese einzigartigen Momente und 
Bilder werden Sie so schnell nicht vergessen!

Sie haben die Wahl zwischen 
10 Minuten (€  70.- p.P.) Flugzeit 
20 Minuten (€ 130.- p.P) Flugzeit 
45 Minuten (€ 280.- p.P.) Flugzeit

 Veranstalter: Prime Promotion GmbH, Änderungen vorbehalten

Ihr Abfl ugort

Die Buchung und Anmeldung für 

einen Ort/Termin können Sie 

bequem online durchführen und 

bezahlen: www.huschraubertag.de

* Die Flüge werden von Berufspiloten 

durchgeführt.

Das Ticket ist maschinell erstellt und 

ohne Unterschrift gültig. Barauszahlung 

ist nicht möglich. Bei Verlust des Tickets 

besteht kein Anspruch auf Ersatz.

Die Buchung und Anmeldung für 

einen Ort/Termin können Sie 

bequem online durchführen und 

bezahlen: www.hubschraubertag.de

 Reiner Meutsch,
Gründer der
Stiftung FLY & HELP

 Ideal als 
Geschenk!

 € 70.-
 pro Person ab 

Familienangehörige, Freunde 
oder Bekannte eines 

Verstorbenen haben unter 
anzeigen.wittich.de

die Möglichkeit, eine 
Traueranzeige sowie eine 

spätere Danksagung 
selbst zu gestalten.
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Hermann Hammer GmbH
Josef-Fösel-Str. 1 • 96117 Memmelsdorf 
Tel. 0951 968399-0 • www.ead-hammer.de

DAS KANN SO EINFACH SEIN!
IHR WECHSEL ZU MEHR KOMFORT BEI 
IHREN ABRECHNUNGEN.

HEIZ KOSTEN ABRECHNUNG IMMOBILIEN-
DIENSTLEISTUNGEN

TECHNIK REGIONAL

Hans Schrepfer Mineralöl & Brennstoff GmbH
Bamberger Straße 125  •  96215 Lichtenfels
Telefon 095 71 / 34 72  •  www.schrepfer-energie.de

HEIZÖL

● Heizöl
● Kohlen
● Diesel/Benzin
● Pellets
● Schmierstoffe
● Kraftstoffe

Wärme auf Vorrat!
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GmbH und
Bio- und Holzkraftwerk Zapfen-
dorf
Werkstraße 2, 96199 Zapfendorf  
Tel.: 09547 9226-20
www.veolia.de

Veolia Umweltservice Süd GmbH und Co. KG 
Bio- und Holzkraftwerk Zapfendorf

Werkstraße 2 | 96199 Zapfendorf  | Tel.: 09547 9226-20

www.veolia.de

ALTHOLZENTSORGUNG
im Holzkraftwerk Zapfendorf

Für Privatanlieferer  entsorgen wir 
für nur  

50 Euro die Tonne (Entsorgungskosten)  
Ihre Althölzer  

umweltgerecht und 
energieeffizient.

Mo.-Fr.  7 - 15 Uhr 

karriere.garant-immo.de

Über 41 Jahre Erfahrung

Sie haben in den letzten Jahren Ihren Haushalt 
organisiert, die Familie gemanagt?

Eine Aufgabe, die Ihre ganze Persönlichkeit gefordert hat? Die 
Kinder sind jetzt groß, Sie haben wieder mehr Zeit für sich und sind 

offen für eine neue berufliche Herausforderung? Zum Ausbau 
unseres Beraterteams suchen wir „Starke“ Frauen und Männer.
Ihre Aufgabe bei uns wird es sein, den Kunden, die sich an uns 
wenden, bei der Suche nach Ihrer Traumimmobilie zu helfen. 

Als Quereinsteiger werden Sie gründlich geschult und eingearbei-
tet. Wir können auf eine über 41-jährige erfolgreiche Vermittlung 

von Immobilien zurückblicken. 

Interessiert? Dann vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin. 
Ihr Ansprechpartner ist Jan Kohlhase, Telefon 0911 99 90 48-30

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen
Tel. 03944-36160

www.wm-aw.de (Fa.)

Seniorin möchte sich

verkleinern und sucht eine 2-3
Zimmer Wohnung, evtl. mit Balkon
oder Terasse. Gerne auch Neu-
bau!. Ab sofort oder später in Zap-
fendorf. Tel. 09260/963971

Suche Mofa/Moped/Motorrad.

Zustand, Defekte, Mängel und
Marke egal. Gerne auch ohne
Papiere und Schlüssel. Auch
Scheunen- und Kellerfunde. Bitte
einfach alles anbieten. TEL.:
01718062651
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Tag und Nacht für Sie erreichbar

09547 / 870 460
Zapfendorf, Bamberger Straße 25

Trauern Sie in Ruhe. Um alles andere kümmern wir uns.

Inh. Bernd Habermann

 Bestattungsiunstitut
ZUCH

       - - - - - - - - - Bitte ausschneiden und zu Ihren Unterlagen legen!       - - - - - - - - -

Tag und Nacht für Sie erreichbar

09547 / 870 460
Zapfendorf, Bamberger Straße 25

Trauern Sie in Ruhe. Um alles andere kümmern wir uns.

Inh. Bernd Habermann

 Bestattungsiunstitut
ZUCH

       - - - - - - - - - Bitte ausschneiden und zu Ihren Unterlagen legen!       - - - - - - - - -

für eine nebenberu�iche Tätigkeit (mündliche Interviews, 
vorwiegend in Privathaushalten an Ihrem Wohnort). 
Wenn Sie aufgeschlossen sind, über ein sicheres Au�reten 
verfügen, an Menschen, interessanten �emen und an einem 
kleinen Nebenverdienst interessiert sind, dann schicken Sie 
uns einfach einen tabellarischen Lebenslauf zu (keine 
Zeugnisse, noch kein Passbild).

IfD

Das renommierte Institut für Demoskopie Allensbach sucht

Interviewer (m/w/d)

 Institut für Demoskopie Allensbach
 Interviewer-Ressort · 78472 Allensbach
 Fax: 07533/30 48 · interviewer@ifd-allensbach.de
www.ifd-allensbach.de/das-institut/interviewen-fuer-allensbach/
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Seelenspitzen – 

gelebtes Brauchtum 

rund um Allerheiligen!
96199 Zapfendorf 
Bamberger Str. 40

Tel. 09547 8733171

Mo-Fr: 05:30 - 18:00
Sa: 05:30 - 13:00 

ohland.de
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gelebtes Brauchtum 

rund um Allerheiligen!

BÄ
CKERE I ·KONDITOREI

M E M M E L S D O R F

 
Finanzanlagen ohne Provision? Ja, gibt es!  

www.sag-provisionen-a.de 

Mo-Do 9-17 Uhr – Fr 9-16 Uhr oder nach Terminvereinbarung

Achtung! Soweit erlaubt, ab sofort keine Maskenpflicht mehr.

Baunacher Str. 17 • 96149 Breitengüßbach • a.j.weiser@t-online.de
Infos & Termine: Tel. 0170/2385584 (gerne auch per Whatsapp)

Jetzt schon ans Schenken denken!
10 % Rabatt auf Geschenkgutscheine
sowie Fußpflege und Maniküre.
Angebot gültig im November.

Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar, übertragbar oder auszahlbar.

Friseur • Kosmetik • Wellness • Solarium

scheine

der auszahlb

06.11.
10.00 - 17.00 Uhr
www.dkmt-veranstaltungen.de

• Den ganzen Tag gibt es leckere, selbstgebackene Kuchen 
• Ab 11.30 Uhr Kümmelbraten mit Kraut und Klößen 

Künstler- &
Bastelmarkt

Infos unter

0179 4847035

Seehofhalle
Memmelsdorf

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

ABBRUCHARBEITEN, ENTKERNUNG, RODUNG 
BAUSCHUTTENTSORGUNG,  CONTAINER 

                                    „Von der Hundehütte bis zum Industriekomplex  
                                                          räumen wir alles auf“ 
Essmeyer GMBH Bad Staffelstein Tel. 09573 / 950 900    

 
 
 


